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Stefan LKorioth /Kal Engelbrecht
Erwerb Uund Verlust des KOrper-
sSchaftsstatus Von en UNG ordens-
ahnlichen Gemelnschaften nach
DaYy  ISChEM Landesrec
Rechtsgutachten zZUYr Vertfassungsmäßbigkeit des Art 26a IC

Einfüuührung Vereinıgungen, die Körperschaften des Of=
fentlichen Rechts Sind, einem Verband

er bayerische Gesetzgeber hat 1mM Yre SAaINIMECN, können auf Antrag auch diesem
2005 das „Gesetz über die Erhebung VOIN Verband die Rechte einer öffentlich-recht-

teuern Ure Kırchen, Religions- und Welt- ichen Körperschaft verliehen werden; atze
anschauungsgemeinschaften (Kırchensteu- und gelten entsprechend.
ergesetZ MO  c Bestimmungen
ZU Körperschaftsstatus VON Religions- und (2) DIe Verleihung der Körperschaftsrechte
Weltanschauungsgemeinschaften, en rden, kirchliche Vereinigungen und Ver-
und ordensähnlichen Vereinigungen e_ an nach Abs Satz kann entsprechend
anzt, die Januar 2006 In al YEe- Art 1 Abs atze und zurückgenommen
ten sind! el wurde eın Anı 26a In das (Ge: oder widerrufen werden. Eın 1lderru kann
Seiz eingefügt, Art KirchStG wurde MEeuUu De- ferner erfolgen, WEeNn die bel der Verleihung
falst. DIie Vorschriften auten In der Jetz gel- der Körperschaftsrechte erteilten Auflagen
tenden Fassung MIC oder NnIC innerhalb der Sesetzten YIS

rfüllt werden. Arl Abs und selten ent-
„Art 26a sprechend atze HIS finden aufen und
(1) An en und ähnliche Vereinigungen, kirchliche Vereiniıgungen, die hbei n-Kraft-
die eıner öffentlich-rechtlichen Kirche, Reli- TIreten des Konkordats zwischen dem Deut-
Sıonsgemeinschaft oder weltanschaulichen schen (l und dem eılıgen uhl! KÖTr-
Gemeinschaft angehören (kirchliche Vere1l- perschaften des öffentlichen Rechts
nıgungen), können Z10IE Antrag die Rechte e1- und deren Rechtsstellung WE das Kon-
ner Körperschaft des öffentlichen Rechts Ver- kordat Seschützt wird, keine Anwendung; die
liehen werden, Wenn sS1e die Gewähr der Dau- Möglichkeit des Widerrufs auf Antrag Art
CT bieten, rechtstreu sind und ihren Sıtz In Abs Satz Nr. 1) bleibt unberührt.“
Bayern haben DIie Verleihung kann mıt Auf-
lagen verbunden werden. Insbesondere kann „Art.
die Auflage rteilt werden, dass wiırtschaftlıi- (1) Kirchen und Religionsgemeinschaften
che Betätigungen [1UT WLKO e1gene, VOINl der SOWIE weltanschauliche Gemeinschaften, die
Körperschaft getrennte Juristische Personen Körperschaften des öffentlichen Rechts SInd,
In den Formen des Wirtschaftsrechts erfol- sınd berechtigt, teuern (Kırchensteuern)
gen Schliefsen sich en oder kirchliche rheben
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(2) Kirchen und Religionsge  inschaften (4) Mıt dem iıntrı der Unanfechtbarkeit VON
WIe weltanschaulichen Gemeinschaften WeTr- ücknahme oder 1derru der Verleihung
den auf Antrag die Rechte einer Körperschaft verliert die Gemeinschafi die Rechte eiıner
des öffentlichen Rechts verliehen, WenNnn s1e Körperschaft des öffentlichen Rechts Auf s1e

UK hre Verfassung und die Zahl ihrer finden die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten, setzbuchs (BGB) ber Vereıine Anwendung,
rechtstreu sSind und sofern sich aus ihrer Verfassung nıchts
ihren S1ıtz In Bayern oder In einem ande- deres ergibt

TeN Land der Bundesrepublık Deutschlan
aben, sofern ihnen dort die Körper- (D) Zuständig für die Verleihung, die Rück-
schaftsrechte verliehen worden SINd. nahme und den 1derru ist das aatsmı-

DIe Gewähr der Dauer nach Satz Nr. nısterıum für Unterricht und Kultus DIie Ver-
auch VOTaUS, dass die Gemeinscha In der Ia eihung, die ücknahme und der Widerruf
Dge Ist, ihren finanziellen Verpflichtungen auf sind mtlich ekannt machen. eıches
Dauer nachzukommen. DIe Antragsteller na- Silt, WenNn eine Körperschaft des öffentlichen
ben das Vorliegen der Verleihungsvorausset- Rechts Beendigung der Gemeinschaffl
zungen darzulegen N1IC. mehr esteht.“

(©) DIie rechtswidrige Verleihung der KÖTr- Miıt diesen Vorschriften hat Bayern als bisher
perschaftsrechte kann, auch nachdem s1e einz1ges Bundesland MC L1UT die Verlei-
anfechtbar seworden ist, mıt Wirkung für dıe hung des Status einer Körperschaft des Öf=
ukunft oder In den Fällen des Art 48 Abs fentlichen Rechts Religionsgemeinschaf-

Satz Nr. des Bayerischen VerwaltungSs- ten und andere relig1öse Vereinigungen De-
verfahrensgesetzes (BayVw auch mıt egelt, sondern auch deren 1derru oder
Wirkung für die Vergangenheı zurückge- Rücknahme. Soweilt 5 die Verleihung
LLOTINTINEN werden. ine rechtmäfsige Verlei- VON Körperschaftsrechten en und ih-
hung kann mıt Wırkung für die Zukunft TenNn annlıche Vereinigungen geht, hat der Ge-
wıiderrufen werden, WenNn setzgeber mıt Art. 26a Abs KC

die Gemeinscha: dies beantragt, eine egelun seschaffen, die anders als 1ImM
die Gemeinschafl MC mehr die ÜQCM: bisherigen ecC und anders als In anderen
schaft elner Religionsgemeinschaft oder Bundesländern den Körperschaftsbewerber
weltanschaulichen Gemeinschaft esitzt, einer organıisatorischen Abspaltung wiırt-

der Rechtstreue der Gemeinschafl De- schaftlicher Betätiıgungen zwingen kann.
rundete weifel estehen, Kın Entziehungsverfahren achArt 26a Abs
die Gemeiminscha überschulde oder zah- In ist ZWAaT och In keinem Fall
Jungsunfähi ist, durchgefüh worden, doch zweifeln die Von
dıe Gemeinschafi seit einem Jahr hamnd: den Befugnissen potentiell betroffenen Ge:
lungsunfähig Ist, we1l s1e keine verfas- meinschaften deren Verfassungsmäls1g-
sungsmälsıgen Vertreter hat, oder keit Bereıts Jetz selen Beeinträchtigungen
die Gemeinscha ihren S1t7z In das Aus- feststellbar. SO selen Banken MC mehr be-
and erlegt reıt, örperschaftlich verfalßten religıösen

Auf Kirchen und Religionsgemeinschaften Vereinigungen Kredite den bisherigen
SOWIEe auf weltanschauliche Gemeinschaften Konditionen sewähren, weil eiıne Entzıe-
die be] In-Kraft-Treten der Verfassung VO hung des Status einen Verlust der nsol-

Dezember 1946 Körperschaften des Öf- venzunfähigkeit mıt siıch bringe
fentlichen Rechts finden atze und Das vorlıiegende Rechtsgutachten ZUT Ver-

Nrn bIs keine Anwendung assungsmäflsigkei des Art 26a 1KC De-
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falst sich 1mM Abschnitt zunächst mıt dem wirtsthaftliche Sıtuation und Tätıgkeit des
Anwendungsbereich der Vorschrift und dem Antragstellers berücksichtigt werden. Darauf
Verständnis des 1Im Gesetz verwendeten Be- welst das Gesetz mıt dem besonderen Aufla-
Sriffs der kirchlichen Vereinigungen. Ab- sentatbestand InArt 26a Abs 1rC
chnitt würdigt die Vereinbarkeit der Norm hın Der OrmtTLex nthält 1ImM übrigen keine
mıt dem Grundgesetz anhand der alsstabe Hınweise darauf, da{fs ach allgemeinem Ver-
des Selbstbestimmungsrechts der Religions- waltungsrecht Art 30 Abs ayVw
gesellschaften Art 140 Art 7 äss1ıge Auflagen ausgeschlossen se1ın sollen
Abs WRV), der Gewährleistung ach A Da die Verleihungsverfügung keine sebun-140 Art 137 Abs und dene Kntscheidung darstellt, ist die Behörde
WRV SOWIEe der Religionsfreiheit Art Abs NIC darauf beschränkt, Auflagen anzuord-
1, GG) em omm die Vereinbarkeit NEN, welche die Verleihungsvoraussetzungenmıt orgaben der Verfassung des Freistaates sicherstellen WIe z eıne Verpflichtung,bayern ZUT Sprache den Sıtz MI In eın anderes Bundesland oder

In das Ausland verlegen, oder bestimmte,
rechtsuntreue bBetätiıgungen unterlassen.Allgemeines S1e kann arüber hiınaus auch andere Aufla-
gen bestimmen?, Soweılt die Grenzen der
Zweckmäfsigkeit Art 36 Abs ayVw

Regelungsgefüge des Art 263a IIC ewahrt leiben
Die Tatbestandsmerkmale der Befugnis Zn

DIie beiden wichtigsten Regelungsgehalte des Entziehung UK1lderruf, also für den Fall,Art 26a ICsınd eiıne Verleihungsdes- dafs eıne rechtmälsige Verleihung des KÖr-
tinatıon für den Status als KÖörperschaft des perschaftsstatus rückgängig emacht WEeTr-
öffentlichen Rechts, sSsoweıt $ en und den soll, SsInd In Art 26a Abs IC
ahnlıche Vereinigungen seht Art 26a Abs MNO VerweIis erege BeI]l entsprechender

InC  x und eıne Befugnisnorm für Anwendung VON Art. Abs Ire
die Entziehung dieses Status MC Rück- rgeben sıch fünf Wıderrufsgründe: eın An-
nahme oder Wiıderruf der Verleihungsverfü- Lrag der Vereinigung, der Verlust der für die
gung Art 26a Abs und InO Verleihung vorausgesetzten qualifizierten
Tatbestandsmerkmal der Verleihungsdesti- Berechtigtenstellung, begründete weifel
natıon Art 26a Abs 1rC. ist der Rechtstreue, Überschuldung oder Zahs-
nächst eıne qualifizierte Berechtigtenstel- lungsunfähigkeit, Handlungsunfähigkeitlung S1e ist 1ImM Gesetz mıt der Wendung „ÖOr- seıit ber einem Jahr infolge Fehlens e1ınes
den und ahnlıche Vereinigungen, die eliner verfassungsmäfßigen Vertreters SOWIE die
öffentlich-rechtlichen Kırche, Religionsge- Verlegung des SIiıtzes In das uslan Eın
meınschaft oder weltanschaulichen Gemeın- sechster, In AAyı 26a Abs eDe-schaft angehören (kirchliche Vereinigun- regelter Wiıderrufsgrund liegt In der N1IC
gen)“ bezeichnet. Art 26a Abs (rechtzeitigen) Erfüllung hel der VerleihungHCO erstreckt sS1€e auf Verbände olcher angeordneter Auflagen
Vereinigungen. Als weıtere Tatbestands:- Tatbestandsmerkmal der Befugnis ZUT Enl
merkmale tLreten die Gewähr der Dauer, ziehungURücknahme, also für den Fall,
Kechtstreue SOWIE eın S1tz In Bayern hinzu. dafs die Verleihungsverfügung mıt dem Ma-
Sind diese Voraussetzungen rfüllt, eNT- kel der Rechtswidrigkeit behaftet WAar, ist
scheidet die zuständıge Behörde nach - nach Art 26a Abs 1, Art Abs
essen ber die Verleihung des KÖrper- In eiıne rechtswidrige Verleihung.schaftsstatus. In diesem Rahmen kann die 1es eitr1 insbesondere den Fall, dafs die
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Voraussetzungen der Verleihungsdestination des seweihten und apostolischen Lebens In
ereıts he]l Verleihung NnIC vorlagen oder dıe der katholischen Kıirche erecht werden.
gewährende Entscheidun ermessensfehler-
haft WArl. “Orden unANNLICHE Vereinigungen“ nach
Sowohl ber den 1derru als auch ber die kanonıschem eCc.
ücknahme entscheidet die zuständige Be-
Or aCHh Ermessen. Der Ausspruch WITr. Instıtute des geweılhten Lebens sınd Religio-
1Im Grundsatz L1UTr für die ukunft, eıne rück- senınstitute (instituta rel1g10sa,( 607 ff
wirkende uIlhebun ist 11UT für den Fall der GTE 1983) und Säkularıinstitute (instituta
ücknahme zugelassen, WenNnn die Verleihung saecularıa, Cannn 740 ff. GIC 1983 DIe Miıt-
C arglıstige Täuschung, Drohung oder lieder beider rtien VON Instıtuten bekennen
Bestechung eyrwirkt WAarTr Art 26a Abs ] sich eweıils In einer Profefs den evangeli-
Art ] Abs MCArt Abs schen Räten‘ (cann. 573 1, 607 Z 2 CGI®
Nr. ayVw 1983), sS1e en als Angehörige e1Ines Reli-
er 1ImM Fall des Widerrufs auf eigenen An- gı10senınstıtuts brüderlich In Gemeinschafl
Lrag stehen die Befugnisse ach Art 26a Abs (can. 607 CIC 1983), al Angehörige E1-

und KirchStG* Zulhebun einer 1es Säkularinstituts agegen In der Welt®
Verleihungsverfügung NnIC solche (cann. /10, (14 CI 1983 en und Kon-
Vereinigungen Gebote, deren KÖörper- sregatıonen Ssind 1Im Begrıff des Religiosen-
schaftsstatus UK das Reichskonkordat> De- instıtuts zusammengefalste Lebensformen?.
chützt ist Art 26a Abs ME DIe den Religioseninstituten gegenüberge-
Für dıe reCc  1ıcChen Folgen einer Entziehung stellten Gesellschaften des apostolischen Le-
verwelst Art 26a Abs 1KE auf Art. bens verknüpfen brüderliches en In der

Abs MO Gemeinschaft mıt einer Bindung die e Vall-

gelıschen käte, die N1IC NO Gelübde he-
y  r|  en UunGd annlıche Vereinigungen“ | WITF. ist Art Z GIC 1983) 0 Religio-
weltlichen Uund kanoniıschen senınstitute und Gesellschaften apostoli-

schen Lebens sind örperschaftlich (can. 115
Art 26a Abs KirchStG bezeichnet K  en Var. ® 1983)*' organısıerte
und ahnlıche Vereinigungen, dıe einer Öf- der Errichtung WK Rechtsvorschrift!? Öfzs
fentlich-rechtlichen Kırche, Religionsge- fentliche can 116 CIC 1983 urist1-
meinschaft oder weltanschaulichen (emeınn- sche Personen kanonischen Rechts (cann.
schaft angehören (kirchliche Vereinigun- 634 IN 741 CIC 1983 eıches Sılt für
gen)u als Begünstigte der Verleihungsdesti- Säkularinstitute?®. ıne Vereinigun wird als
natıon. Art 26a Abs In knüpft NSTLLLU seweıhten oder Gesellschaft apoStO-
diese Terminologie Die 1M staatlichen ischen Lebens Ur den Apostolischen
ecC eher ungebräuchlichen egrılife be- uhl! (cann. 589, D CI 1983 oder den DI-
dürfen der Erläuterung Insgesamt etrach- özesanbischof (cann. 9(9, 7392 GCIC 1983 e..

LeL, erscheint die Bezeichnun des persön- richtet!* s1e wırd mıt oder ohne kanont-
ichen Anwendungsbereichs der Vorschriften sche Rechtspersönlichkeit In der hHe-
als wenIı$g gelungen®. Insbesondere bleibt die reıits VOT dem Errichtungsak exıstierten
Zuordnung den 1mM Staatskirchenrecht Ub-
ichen Begriıffen der Religionsgesellschaft Zur STaatlıchen Anerkennung kirchlicher
oder Religionsgemeinscha: SOWIE des relig1- Organisationsgewal:
Osen Vereıns 1M nkKlaren DIe weıte Formu-
jerung äflst allerdings erkennen, dafs der Ge: Auf die rage, Was a  en und ähnliche Ver-
setzgeber estre WAar, der Formenvielfalt einıgungen“ selıen, „die einer öffentlich-
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rechtlichen Kirche<  ÖC  d  rechtlichen Kirche ... angehören“, kann das  die Nofm‚ was die katholische Kirche betrifft,  staatliche ebenso wie das kirchliche Recht ei-  auf das kanonische Vereinigungsrecht.  ne Antwort geben. Die Unabhängigkeit der  Allerdings nimmt die Regelung nur „Orden  Rechtskreise scheint dabei die Möglichkeit  und ähnliche Vereinigungen“ in Bezug. Nach  zu eröffnen, daß beide Antworten unter-  den Vorstellungen des Gesetzgebers soll die  schiedlich ausfallen, der Staat etwa eine Ver-  Traditionslinie der bisherigen Verleihungs-  einigung der Kirche zurechnet, welche die-  praxis durch Art. 26a Abs. 1 KirchStG nicht  se nicht als Teil ihrer selbst anerkennt. Nach  verlassen werden!”, in der Norm vielmehr ei-  Art. 137 Abs. 3 WRV ordnet und verwaltet je-  ne positivrechtliche Ausprägung finden. Dem  de Religionsgesellschaft ihre Angelegenhei-  entspricht, daß nicht jedem kirchlichen Ver-  ten selbständig. Das Selbstverwaltungsrecht  ein die Verleihungsdestination zugute kom-  garantiert die Erzeugung kirchlicher Nor-  men soll, sondern nur solchen, die durch ih-  men. „‘Ordnen’ und ‘Verwalten’ ... meint das  re „Ordensartigkeit“ eine herausgehobene  Recht der Kirchen, alle eigenen Angelegen-  Stellung einnehmen. Worin diese besteht, ist  heiten gemäß den spezifischen kirchlichen  wiederum eine Frage, die im Rahmen des  Ordnungsgesichtspunkten, d. h. auf der  Selbstbestimmungsrechts von der Kirche  Grundlage des kirchlichen Selbstverständ-  selbst zu beantworten ist. Das kanonische  nisses, rechtlich gestalten zu können.‘“® Zu  Recht bildet mit den Instituten des geweih-  den eigenen Angelegenheiten zählt jedenfalls  ten und den Gesellschaften des apostolischen  die Organisationsgewalt!6,  Lebens eine zwar nicht homogene, in der —  Art. 137 Abs. 3 WRV garantiert so die Eigen-  auf welchem Verpflichtungsgrund auch im-  organisation durch Recht. Die katholische  mer beruhenden — Bindung an die evangeli-  Kirche hat von der durch die staatliche Ord-  schen Räte jedoch durch ein gemeinsames  nung eröffneten Normsetzungsoption durch  Merkmal ausgezeichnete Gruppe von Le-  Erlaß eines kirchlichen Vereinigungsrechts  bensformen. Soll das staatliche Recht das ka-  Gebrauch gemacht. Darin sind detaillierte  nonische Vergleichskriterium respektieren,  Regelungen insbesondere zur Entstehung  was Art. 137 Abs. 3 WRV verlangt, hat es in  von Vereinen, ihrer kanonischen Rechtsper-  bezug auf die katholische Kirche als „Orden  sönlichkeit sowie über ihr Verhältnis zur Kir-  und ähnliche Vereinigungen“ Institute des  che enthalten, die zum Teil im staatlichen  geweihten und Gesellschaften des apostoli-  Recht Entsprechungen finden, zu einem an-  schen Lebens anzuerkennen!8.  deren gerade Ausdruck des kirchlichen  Selbstverständnisses sind.  C. Die Verfassungsmäßigkeit  Eine Deutung von Art. 26a Abs. 1 und 2  KirchStG, die das Selbstbestimmungsrecht  des Art. 26a KirchStG  achtet, muß der Kirche im Hinblick auf ihre  Organisationsgewalt eine Entscheidungsprä-  Besondere Probleme wirft die Vereinbarkeit  rogative einräumen: Die Frage, was „Orden  der in Art. 26a Abs. 2 S. 1 KirchStG be-  und ähnliche Vereinigungen“ seien, „die ei-  stimmten Widerrufsbefugnis mit dem  ner öffentlich-rechtlichen Kirche ... angehö-  Grundgesetz auf (1.), ferner die Befugnis zur  ren“, hat zuvorderst die Kirche selbst zu be-  Anordnung einer Auflage nach Art. 26a Abs.  antworten. Hat sie die Antwort in der Form  1 S. 3 KirchStG (II.). Die übrigen Regelun-  von Recht programmiert, wandelt sich die  gen stoßen bei Anlegung des Prüfungsmaß-  Prärogative zur ad-hoc-Entscheidung eines  stabs einer Verfassungsbeschwerde nicht auf  Einzelfalls in eine Prärogative des kirchlichen  Bedenken (III.), den landesverfassungsrecht-  Rechts: Indem Art. 26a Abs. 1 KirchStG einen  lichen Vorgaben kommt keine gesonderte Be-  Anspruchsberechtigten bezeichnet, verweist  deutung zu (IV.).  143angehören“, kann das die Nofm‚ Was die katholische Kırche betrifft,staatlıche ebenso WIe das kirchliche ecC el- auf das kanonische Vereinigungsrecht
1IC Antwort seben DIe Unabhängigkeit der Allerdings nımmt die egelun 11UT Y  enRechtskreise cheint el die Möglichkeit und ähnliche Vereinigungen“ In ezZu Nach

eröffnen, dafs beide ntiwortien unter- den Vorstellungen des Gesetzgebers soll die
schiedlich ausfallen, der aaz eıne Ver- Tradıitionslinie der bisherigen VerleihungSs-einıgung der Kırche zurechnet, welche die- Draxıs uUurc Art 26a Abs IO MC

HIC als Te1il ihrer selbst anerkennt. Nach verlassen werden*‘, In der orm vielmehr e1l-
Art 187 Abs WRV ordnet und verwalte Je=- e posıtıivrechtliche Ausprägung finden Dem
de Religionsgesellschaft hre Angelegenhei- entspricht, dafs MC Jjedem kirchlichen Men-
ten selbständig. Das Selbstverwaltungsrecht eın die Verleihungsdestination zugute kom-
sarantıert die Erzeugung kirchlicher Nor- INnen soll, sondern [1UTr solchen, die Ure iIn-
INE  S „Ordnen’ und ‘Verwalten<  ÖC  d  rechtlichen Kirche ... angehören“, kann das  die Nofm‚ was die katholische Kirche betrifft,  staatliche ebenso wie das kirchliche Recht ei-  auf das kanonische Vereinigungsrecht.  ne Antwort geben. Die Unabhängigkeit der  Allerdings nimmt die Regelung nur „Orden  Rechtskreise scheint dabei die Möglichkeit  und ähnliche Vereinigungen“ in Bezug. Nach  zu eröffnen, daß beide Antworten unter-  den Vorstellungen des Gesetzgebers soll die  schiedlich ausfallen, der Staat etwa eine Ver-  Traditionslinie der bisherigen Verleihungs-  einigung der Kirche zurechnet, welche die-  praxis durch Art. 26a Abs. 1 KirchStG nicht  se nicht als Teil ihrer selbst anerkennt. Nach  verlassen werden!”, in der Norm vielmehr ei-  Art. 137 Abs. 3 WRV ordnet und verwaltet je-  ne positivrechtliche Ausprägung finden. Dem  de Religionsgesellschaft ihre Angelegenhei-  entspricht, daß nicht jedem kirchlichen Ver-  ten selbständig. Das Selbstverwaltungsrecht  ein die Verleihungsdestination zugute kom-  garantiert die Erzeugung kirchlicher Nor-  men soll, sondern nur solchen, die durch ih-  men. „‘Ordnen’ und ‘Verwalten’ ... meint das  re „Ordensartigkeit“ eine herausgehobene  Recht der Kirchen, alle eigenen Angelegen-  Stellung einnehmen. Worin diese besteht, ist  heiten gemäß den spezifischen kirchlichen  wiederum eine Frage, die im Rahmen des  Ordnungsgesichtspunkten, d. h. auf der  Selbstbestimmungsrechts von der Kirche  Grundlage des kirchlichen Selbstverständ-  selbst zu beantworten ist. Das kanonische  nisses, rechtlich gestalten zu können.‘“® Zu  Recht bildet mit den Instituten des geweih-  den eigenen Angelegenheiten zählt jedenfalls  ten und den Gesellschaften des apostolischen  die Organisationsgewalt!6,  Lebens eine zwar nicht homogene, in der —  Art. 137 Abs. 3 WRV garantiert so die Eigen-  auf welchem Verpflichtungsgrund auch im-  organisation durch Recht. Die katholische  mer beruhenden — Bindung an die evangeli-  Kirche hat von der durch die staatliche Ord-  schen Räte jedoch durch ein gemeinsames  nung eröffneten Normsetzungsoption durch  Merkmal ausgezeichnete Gruppe von Le-  Erlaß eines kirchlichen Vereinigungsrechts  bensformen. Soll das staatliche Recht das ka-  Gebrauch gemacht. Darin sind detaillierte  nonische Vergleichskriterium respektieren,  Regelungen insbesondere zur Entstehung  was Art. 137 Abs. 3 WRV verlangt, hat es in  von Vereinen, ihrer kanonischen Rechtsper-  bezug auf die katholische Kirche als „Orden  sönlichkeit sowie über ihr Verhältnis zur Kir-  und ähnliche Vereinigungen“ Institute des  che enthalten, die zum Teil im staatlichen  geweihten und Gesellschaften des apostoli-  Recht Entsprechungen finden, zu einem an-  schen Lebens anzuerkennen!8.  deren gerade Ausdruck des kirchlichen  Selbstverständnisses sind.  C. Die Verfassungsmäßigkeit  Eine Deutung von Art. 26a Abs. 1 und 2  KirchStG, die das Selbstbestimmungsrecht  des Art. 26a KirchStG  achtet, muß der Kirche im Hinblick auf ihre  Organisationsgewalt eine Entscheidungsprä-  Besondere Probleme wirft die Vereinbarkeit  rogative einräumen: Die Frage, was „Orden  der in Art. 26a Abs. 2 S. 1 KirchStG be-  und ähnliche Vereinigungen“ seien, „die ei-  stimmten Widerrufsbefugnis mit dem  ner öffentlich-rechtlichen Kirche ... angehö-  Grundgesetz auf (1.), ferner die Befugnis zur  ren“, hat zuvorderst die Kirche selbst zu be-  Anordnung einer Auflage nach Art. 26a Abs.  antworten. Hat sie die Antwort in der Form  1 S. 3 KirchStG (II.). Die übrigen Regelun-  von Recht programmiert, wandelt sich die  gen stoßen bei Anlegung des Prüfungsmaß-  Prärogative zur ad-hoc-Entscheidung eines  stabs einer Verfassungsbeschwerde nicht auf  Einzelfalls in eine Prärogative des kirchlichen  Bedenken (III.), den landesverfassungsrecht-  Rechts: Indem Art. 26a Abs. 1 KirchStG einen  lichen Vorgaben kommt keine gesonderte Be-  Anspruchsberechtigten bezeichnet, verweist  deutung zu (IV.).  143meınt das „Ordensartigkeit“ eıne herausgehobeneec der Kırchen, alle eigenen Angelegen- ellung einnehmen. Worin diese esteht, ist
heiten ema den spezifischen kirchlichen wlederum eıne rage, die 1ImM Rahmen des
Ordnungsgesichtspunkten, auf der Selbstbestimmungsrechts Von der Kırche
Grundlage des kirchlichen Selbstverständ- selbst beantworten Ist Das kanonische
n1ISSeS, rechtlich gestalten können.‘“> Zu ecC bildet mıit den Instituten des geweıih-den eigenen Angelegenheiten zählt jedenfalls ten und den Gesellschaften des apostolischendie Organisationsgewalt}®. Lebens eıne ZAWAaT MC homogene, In der
Art 167 Abs WRV sSarantıert die 1gen- auf welchem Verpflichtungsgrund auch 1M-
organısatıon WKO ecC DIie katholische IMEN: beruhenden Bindung die evangeli-Kirche hat VON der durch die staatliche ÖOrd- schen Räte Jedoch Ure eın gemeinsames
nung eröffneten Normsetzungsoption UrC Merkmal ausgezeichnete Gruppe VON Mei
Yla e1ines kirchlichen Vereinıigungsrechts bensformen. Soll das staatliche ec das Ka
eDrauc Semacht Darın sınd detaillierte nonische Vergleichskriterium respektieren,Regelungen insbesondere ZAUDE Entstehung Was Art 1687 Abs verlangt, hat CS In
Von Vereıinen, ihrer kanonischen Rechtsper- eZu al die katholische Kirche alls 99  M  ensönlichkeit SOWIEe ber ihr Verhältnis ZAUDE Kır- und ähnliche Vereinigungen“ Institute des
che enthalten, die Z Te1l 1M staatlichen geweılhten und Gesellschaften des apostoli-ec Entsprechungen finden, einem schen Lebens anzuerkennen!?.
deren Serade Ausdruck des kirchlichen
Selbstverständnisses SInd. DIie VerfassungsmäßigkeitIne Deutung VoNn Art. 26a Abs und
1rC die das Selbstbestimmungsrecht des Art 263a IrC
chtet, mMUu der Kırche Im Hinblick auf hre
Organisationsgewalt eiıne Entscheidungsprä- Besondere Probleme WITF' die Vereinbarkeit
rogatıve einräumen: DIie rage, Was rden der In Art 26a Abs IO be-
und ähnliche Vereinigungen“ seıen, „die e1- stimmten Wıderrufsbefugnis mıt dem
[ler öffentlich-rechtlichen Kirche<  ÖC  d  rechtlichen Kirche ... angehören“, kann das  die Nofm‚ was die katholische Kirche betrifft,  staatliche ebenso wie das kirchliche Recht ei-  auf das kanonische Vereinigungsrecht.  ne Antwort geben. Die Unabhängigkeit der  Allerdings nimmt die Regelung nur „Orden  Rechtskreise scheint dabei die Möglichkeit  und ähnliche Vereinigungen“ in Bezug. Nach  zu eröffnen, daß beide Antworten unter-  den Vorstellungen des Gesetzgebers soll die  schiedlich ausfallen, der Staat etwa eine Ver-  Traditionslinie der bisherigen Verleihungs-  einigung der Kirche zurechnet, welche die-  praxis durch Art. 26a Abs. 1 KirchStG nicht  se nicht als Teil ihrer selbst anerkennt. Nach  verlassen werden!”, in der Norm vielmehr ei-  Art. 137 Abs. 3 WRV ordnet und verwaltet je-  ne positivrechtliche Ausprägung finden. Dem  de Religionsgesellschaft ihre Angelegenhei-  entspricht, daß nicht jedem kirchlichen Ver-  ten selbständig. Das Selbstverwaltungsrecht  ein die Verleihungsdestination zugute kom-  garantiert die Erzeugung kirchlicher Nor-  men soll, sondern nur solchen, die durch ih-  men. „‘Ordnen’ und ‘Verwalten’ ... meint das  re „Ordensartigkeit“ eine herausgehobene  Recht der Kirchen, alle eigenen Angelegen-  Stellung einnehmen. Worin diese besteht, ist  heiten gemäß den spezifischen kirchlichen  wiederum eine Frage, die im Rahmen des  Ordnungsgesichtspunkten, d. h. auf der  Selbstbestimmungsrechts von der Kirche  Grundlage des kirchlichen Selbstverständ-  selbst zu beantworten ist. Das kanonische  nisses, rechtlich gestalten zu können.‘“® Zu  Recht bildet mit den Instituten des geweih-  den eigenen Angelegenheiten zählt jedenfalls  ten und den Gesellschaften des apostolischen  die Organisationsgewalt!6,  Lebens eine zwar nicht homogene, in der —  Art. 137 Abs. 3 WRV garantiert so die Eigen-  auf welchem Verpflichtungsgrund auch im-  organisation durch Recht. Die katholische  mer beruhenden — Bindung an die evangeli-  Kirche hat von der durch die staatliche Ord-  schen Räte jedoch durch ein gemeinsames  nung eröffneten Normsetzungsoption durch  Merkmal ausgezeichnete Gruppe von Le-  Erlaß eines kirchlichen Vereinigungsrechts  bensformen. Soll das staatliche Recht das ka-  Gebrauch gemacht. Darin sind detaillierte  nonische Vergleichskriterium respektieren,  Regelungen insbesondere zur Entstehung  was Art. 137 Abs. 3 WRV verlangt, hat es in  von Vereinen, ihrer kanonischen Rechtsper-  bezug auf die katholische Kirche als „Orden  sönlichkeit sowie über ihr Verhältnis zur Kir-  und ähnliche Vereinigungen“ Institute des  che enthalten, die zum Teil im staatlichen  geweihten und Gesellschaften des apostoli-  Recht Entsprechungen finden, zu einem an-  schen Lebens anzuerkennen!8.  deren gerade Ausdruck des kirchlichen  Selbstverständnisses sind.  C. Die Verfassungsmäßigkeit  Eine Deutung von Art. 26a Abs. 1 und 2  KirchStG, die das Selbstbestimmungsrecht  des Art. 26a KirchStG  achtet, muß der Kirche im Hinblick auf ihre  Organisationsgewalt eine Entscheidungsprä-  Besondere Probleme wirft die Vereinbarkeit  rogative einräumen: Die Frage, was „Orden  der in Art. 26a Abs. 2 S. 1 KirchStG be-  und ähnliche Vereinigungen“ seien, „die ei-  stimmten Widerrufsbefugnis mit dem  ner öffentlich-rechtlichen Kirche ... angehö-  Grundgesetz auf (1.), ferner die Befugnis zur  ren“, hat zuvorderst die Kirche selbst zu be-  Anordnung einer Auflage nach Art. 26a Abs.  antworten. Hat sie die Antwort in der Form  1 S. 3 KirchStG (II.). Die übrigen Regelun-  von Recht programmiert, wandelt sich die  gen stoßen bei Anlegung des Prüfungsmaß-  Prärogative zur ad-hoc-Entscheidung eines  stabs einer Verfassungsbeschwerde nicht auf  Einzelfalls in eine Prärogative des kirchlichen  Bedenken (III.), den landesverfassungsrecht-  Rechts: Indem Art. 26a Abs. 1 KirchStG einen  lichen Vorgaben kommt keine gesonderte Be-  Anspruchsberechtigten bezeichnet, verweist  deutung zu (IV.).  143angehö6- Grundgesetz auf( ferner die Befugnis ZUrT
ren  “ hat zuvorderst die Kirche selbst he- Anordnung einer Auflage nach Art 26a Abs
antworten Hat s1e die twor In der Oorm IC- DIie übrigen Regelun-
Von e programmıert, wandelt sıch die gen stolsen bel nlegung des Prüfungsmafß-Prärogative Z ad-hoc-Entscheidung eınes STa einer Verfassungsbeschwerde MC Au
Einzelfalls In eiıne Prärogative des kirchlichen Bedenken (ILL.), den landesverfassungsrecht-Rechts: Indem Art 26a Abs 1rO eınen liıchen orgaben omMm keine gesonderte Be-
Anspruchsberechtigten bezeichnet, verwelst deutung (IV.  —
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a) Persönlicher SchutzbereichVereinbarkeılt der Widerrufsbefugnis

des Art 263a ADSsS INe®
mMIt dem Gru Auf das Selbstbestimmungsrecht kann sıch

L1UTr eıne „Religionsgesellschaft“” erufen
die VoOoN Art 26a Abs IC Be-DIie In Art 206a Abs KirchStG eregel-

te Befugnıis ZU Widerruf einer Verle1- gsünstıgten diesem Begriff zugeordnet WEeTlr-

hungsverfügun ist auf hre Vereinbarkeit den können, erscheint zweifelhaft.
mıt dem Grundgesetz überprüfen. Als Vor- |)as Bundesverfassungsgericht Mar ZUT Ya:
sabenormen kommen 1mM institutionellen des persönlichen Schutzbereichs In mehre-
Staatskirchenrecht das SelbstbestimmungSs- Yren Entscheidungen‘” un ezogen ESs

hat el unter anderem ausgeführt: „DIieserecht Art 14() Art. 157 Abs
WRV) (& SOWIE die Bestimmungen Z Ver- SelbstordnungSs- und Selbstverwaltungsga-
eihung des Körperschaftsstatus Art 14() rantıe (SC des Art. 140 Art I7

Art 157 Abs und WRYV) (2) Abs WRV) omMm MI 11UrTr den verfalsten
In etiraCc Ferner ist die Religionsfreiheit Kırchen und deren rechtlich selbständigen
Art Abs und GG) in unterschiedlichen Teilen zugute, sondern allen der Kirche In
Dimensionen als Prüfungsmaflsstab © her- bestimmter Weilise zugeordneten Einrich-
anzuziehen. Lungen ohne Rücksicht auf hre Rechtsform,
Das Gutachten würdigt die Gewährleistun- WeNn sS1e ach kiırchlichem Selbstverständ-
gen 1mM ID auf eıne Rechtssatzverfas- NIS ihrem WEeC oder ihrer Aufgabe ent-
sungsbeschwerde. Da dieser Rechtsbehelf sprechend erufen SInd, eın Stück des Autf-
mıt Erfolg 11UTr rhoben werden kann, Wenn der Kirche wahrzunehmen und CY-

die angegriffene gesetzliche egelun: einen füllen .“20 €e1 umfasse die Religions-
ausübung der Kirchen, ihr Auftrag, IIC LLUTEingriff In den Schutzbereich einer abwehr-

fähigen Position (1 eines Grundrechts) Glaube und Gottesdienst, sondern auch die
darstellt, wählt das Gutachten n1ıC L1UT el- reıhel ZAUUG Entfaltung und Wirksamkeit In
Ne abwehrrechtliche Perspektive, CS wendet der Welt, insbesondere urc karıtatıve 1a
sich auch eweıls der Na Z ob serade die tigkeit“. Vor diesem Hintergrund können
gesetzliche egelun ereıts Eingriffsqua- der Kırche zugeordnete, selbständıge Vere1i-
1la ufweist iıne entsprechende Prüfung nıgungen die partielle des religıösen
ware 1Im Rahmen des Rechtsschutzes Lebens ihrer Mitglieder ihrer Aufgabe
eiıne moOöglıche Entziehungsverfügung chen??. Kın olches Zuordnungsverhältnıs
N1IC eboten begründet das Bundesverfassungsgericht 1mM

Rahmen eıner Gesamtbetrachtung; VOIN Be-
Selbstbestimmungsrecht (Art. 14() eutung sind el insbesondere Errich-

Art. 137 Abs. WRV) tungsakt“® und Satzung“*, die /Zusammen-
etzung VONN VertretungSs- und Aufsichtsor-

DIie Widerrufsbefugnıis des Art. 26a Abs gan25 SOWIE amtskirchliche Aufsichtsbefug-
Kkann Im Hinblick auf den 1der- nisse<6. Bel Kirchengemeinden“‘ und auch

rufsgrund des Art ] Abs Nr. 1n el Orden* nımmt das BundesverfassungS-
Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit ericht ohne weıteres d dafs eın Zuord-

der Gemeinschaft mıt dem Selbstbestim- nungsverhältnıs estehe
mungsrecht unvereinbar se1InN. Nach Art. ISM DIe Rechtsprechung des BundesverfassungSs-
Abs WRV ordnet und verwalte ede Reli- erichts unterscheidet danach ZWEI1 Gruppen
Sionsgesellschaft hre Angelegenheiten selb- durch das Selbstbestimmungsrecht egun-
tändig innerhalb der Schranken des für als stigter: die verfalsten Kirchen und hre recht-

iıch selbständıgen eıle einerseıts SOWIE denle geltenden Gesetzes.
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Kirchen zugeordnete Einriıchtungen anderer- stehen WIe einer Juristischen Person partı-
seı1its. Nur In der zweıten Gruppe ist das Be- kularen Rechts
stehen eınes Zuordnungsverhältnisses Vor- Instıtute des geweıihten und Gesellschaften
aussetzung dafür, dafs das Selbstbestim- des apostolischen Lebens sind danach VO
mungsrecht eltend emacht werden kann. Schutzbereich des SelbstbestimmungSs-

rechts erfalst.DIe eher unscheinbare Dıfferenzierung beruht
auf der Annahme, da{fs [1UT Korporationen der
ersten Gruppe Religionsgesellschaften 1M SIinn D) Sachlicher Schutzbereich
VOIN 137 Abs seıen, Vereinigungen
der zweıten Gruppe hingegen MIC ers Das Selbstbestimmungsrecht ezieht sich auf
ware das In der orm NIC| angelegte Gleich- die OÖrdnung und Verwaltung der eigenen An-
stellungskriteriıum MIC| rechtfertigen“?, selegenheiten. Es sarantıert die E1ıgenorga-
das AS ertium Commparatıion1s In einem Ana- nısation UG ecC (S I1 2) DIe Re-
logieschlu fungiert: Zugeordnete Einrich- lıgionsgesellschaft entscheidet durch
tungen werden gleich den Kirchen behandelt, Rechtssätze oder auf andere Weılse ber ih-
weil sS1e deren Auftrag teilnehmen und des- 1eN inneren Aufbau ebenso WIe ber die Ma-
halb IM MDE auf das Zuordnungsverhält- Q6; welche der 1mM staatlıchen ec ZUT Ver-
NIS sleich schützenswert SInd. fügung sestellten Rechtsformen s1e anneh-
In der Unterscheidung VON Religionsgesell- [NEeN möchte Auch die Installation weıterer,
SCNaiten und (sonstigen) religıösen Vereıini- abhängiger Rechtsträger ist srundsätzlich®
gungen WITF. die Beziehung fort, In welcher allein hre aCcC Allerdings vermittelt das
Art 137 Abs 1ImM Zusammenhan der Selbstbestimmungsrecht keinen spruch
Weilmarer Verfassung der be]l Yla des aufdie Wahljeder beliebigen, ach staatlıchen
Grundgesetzes NIC. inkorporierten Vorschrift Normen möglıchen Rechtsform. Das taatlı-
des 124 WRVS®9 STan Der VON dieser Oorm che ec darf die Erlangung einer be-
sebrauchte Begrıff der religiösen Gesellschaft stimmten Rechtsform Voraussetzungen
War dem der Religionsgesellschaft gegenüber- binden, die zugle1ıc das SelbstbestimmungSs-
este und nahm, WIe die Materialien den KeC begrenzen®. DIie Organıisationsgewal
Beratungen der Welmarer Reichsverfassung der Religionsgesellschaft erstreckt sıch auf
erkennen lassen®‘, insbesondere die Yden der diejenigen Handlungsfelder, die ihrem Selbst-
katholischen Kirche In (ZAU verständnıis zufolge®‘ Gegenstände ihres Wır-
SoweıIt das Selbstverwaltungsrecht ugeord- kens In der elt SINd, De] der katholischen
neter Einrichtungen In Rede sSte Wa das Kırche also insbesondere auf die strukturel-
Bundesverfassungsgericht fürel Pole des len Ausprägungen elebter Caritas®®.
Zuordnungsverhältnisses eine materiell Sınd Instıtute geweıhten und Gesellschaften
orlentierte Betrachtungsweise Zugeordnet apostolischen Lebens Träger des Selbstbe-
sSe1ın kann eine Einriıchtun „ohne Rücksicht stiımmungsrechts, können auch sS1e unab-
auf hre Rechtsform“% einem äkular In die- hängıg VOIN sSstaatlıchen Ingerenzen ber l
Sser Eigenscha anerkannten kirchlichen und ihrer er säkulare Rechtsform be-
Kechtsträger, WI1e etwa einer Diözese°, eben- stimmen.

WIe der Universalkirche selhst>* Vor die-
SC  3 Hıntergrund ist die kirchenrechtlich C) IN
Konstruktion des Zuordnungsverhältnisses
Von 11UTr indızıeller Bedeutung Ist eiıne Eln- Möglicherweise Sreift die In Art 26a Abs
Yichtung kanonischem eeufolge VON der MC bestimmte Widerrufsbefugnis
Universalkirche errichtet, kann ihr das ecCc In diese Gewährleistung des Selbstbestim-
dus Art. I5 Abs WRV In eicher Welse mungsrechts eın
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Eın ingrı kann 1ImM YIa eıner Orm l1e- adurch eintrıtt, dafs eın bestimmtes Ver-
gen, dıie Urc hre Rechtsfolge den freige- halten ÜK egelun rechtlich unmöglıch,
stellten Entscheidungsraum einengt. Yrel sondern NO CNalien negatıver Anreılze
Konstellationen Ssind 1er unterscheiden: unattraktiv emacht wWIrd, ist die bewertung
In der ersten esetzt der aal UG eigenes als ingrı umstrıtten Das Bundesverfas-
ec eın Segment, das Z Regelungskreis sungsgericht hat den srundrechtlichen Ab-
der eigenen Angelegenheiten zählt. DIe ZWE1- wehranspruch In seiıner Rechtsprechung
te ist adurch sekennzeichnet, da{fs der aal ohl auf faktische als auch auf mıittelbare Be-

die Religionsgesellschaft eiıne Orm adres- einträchtigungen bezogen“?, ohne die dog-
sıert, die das 1Im Rahmen des Selbstbestim- matischen Konturen dieser Kategorıen nNna-
mMuUngsreChts freie legislatıve Ermessen anzu- her umschreiben®. DIie verwaltungsge-
eiten beansprucht, also eıne Vorgabe nthält, richtliche Judikatur sS1e die Zielrichtung
WIe dieses Ermessen auszuüben ist. In der drit- des sSTaatlıchen andelns als eın malisgeben-
ten Konstellation chafft der aal K die des Krıterium für die Eingriffsqualität an+*;

auf das besondere Gewicht der Beeinträchti-Oorm eıne Bedingung, unter welcher der Re-
1gionsgesellschaft de Jure das Vo eIDStDe- gung komme CS ingegen NnIC an®.
stimmungsrecht verbleibt, Sleichwohl L1UT In Das Risiko wıirtschaftlicher oder strukturel-
eıner bestimmten Art oder In einer estimm- ler Ärıisen hbe]l Religionsgesellschaften und
ten ICATUN. ausgeu werden kann. kirchlichen Vereinigungen War nla für die
EIN 1lderruder Verleihungsverfügung kann beschlossene Anderung des Kirchensteuer-
ach Art 26a Abs 8 Art. Abs esetZes. Der Gesetzgeber sah die Verwaltung
Nr. NC mıt der Überschuldung oder UK das Selbstbestimmungsrecht U
Zahlungsunfähigkeit der Vereinigun be- SIC.  i1ıchen alsnahmen sehindert und War

ründet werden. DIie säkularrechtlich alls eshalb der Auffassung, Befugnisse für dıe
Körperschaften verfalsten Vereinigungen ha- Entziehung des Körperschaftsstatus SCNalien
ben eın Sewichtiges Interesse Erhalt - müssen?e. DIie Wiıderrufsbefugnis des A

26a Abs 1rC. stellt danach INSO-res Status Dessen Vorzüge jegen In der Be-
Sabung mıt unabgeleiteter RechtsetzungSs- fern eın Sanktionsinstrument dar, das die
MacC. SOWIEe SewIlssen öffentlich-rechtlichen sgegenüber örperschaftlıch verfalsten irch-
Berechtigungen, den Korporationsrechten>?, ichen Vereinigungen MC eröffnete Staats:
aber auch In vermögensrelevanten Vergün- auisıc. surrogıert. Der Vorstellung des Ge-
stigungen: 1ıne Körperschaft des öffent- setzgebers ufolge sollen solche Vereinigun-
lichen Rechts ist 1mM Bereich hoheitlichen gen A Körperschaften N1IC Wırt-
andelns NIC. körperschafts-“0 oder schaftsverkehr teilnehmen, dies vielmehr
satzsteuerpflichtig*‘; ber ihr Vermögen gegliederten Unternehmen privatrechtlicher
kann auch kein Insolvenzverfahren UNCH- Orm überlassen*“. Folgerichtig ist für Neu-
eführt werden (S dd| [D Was etwa für verleihungen mıt Art 26a Abs Z
dıe Konditionen bel Bankkrediten VOI NIC In eıne eIugnı1s festgelegt, ntspre-
unerheblicher Bedeutung ist chende Auflagen anzuordnen. DIe Wahl der
en eiıne Beeinträchtigung mıt dieser Wır- passenden Rechtsform sehört Z Kernbe-
kung vermittelt eın Grundrecht anders als reich der Un das Selbstbestimmungsrecht
In einem Fall der ersten oder zweıten Kon- seschützten Organısationsgewalt DIe nten-
stellation MI eıinen wehnran- tion des Gesetzgebers IS insofern auf deren
spruch Beschränkung Seriıchtet
Soweılt eine staatlıche Mafisnahme auf eın Vor diesem Hıntergrund ist die Einrichtung
Grundrecht NIC. normatıv, sondern faktisch einer 1M Ermessen stehenden Widerrufsbe-
einwirkt, dıe Freiheitsverkürzung also NIC fugnis als repressives Mittel für den Fall VOIN
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Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit aa) Funktionen des Art 137 Abs WRV
als eıne finale Verkürzung des Selbstbestim-
mungsrechts werten, mıthın als faktischer Für das Verständnis des Gesetzesvorbehalts
Eingriff. ist bedenken, dals Art IS Abs WRV
Der ingrıwıird auch IM adurch e_ Zzwel Funktionen eriullen hat Als rund-
schlossen, dais ereıits auf der Grundlage des rechtsverwandtes Abwehrrec entfaltet die
bisherıigen Rechts eın 1derru In dem ÜK orm eıne Maisstabwiırkun gegenüber
Art 26a Abs I Art Abs Nr. staatlıchen Vorschriften ugleı1c. ist s1e Be-
IO geregelten Fall möglich Dgewesen standteil der srundgesetzlichen uTgaben-
ware Zum eiınen kann he]l eıner Veränderung ordnung*, S1e konstitulert die Kirchen als
der tatsächlichen Grundlage eines begünsti- Aufgabenträger, 1M Zusammenspiel mıt Art
senden Verwaltungsakts eın 1derru ach 11357 Abs WRV auch als Inhaberinnen
der allgemeinen Vorschrift des Art. 49 Abs abgeleiteter öffentlicher Gewalt#? Über den
Nr. ayVw In eiraCcC. kommen. DIiese Umfang des Aufgabenkreises sagt dıe Verfas-
Vorschrift äflst eınen 1lderru aber 11UTr hel sung nıchts DIie Aufgabenzuweisun ist
einer Gefährdung des öffentlichen Interesses urc das Abwehrrec gesichert Der Ver-
L während Art 26a Abs 1, Art Abs fassunggeber hat die Kirchen als neben dem

1rC diese einschränkende Vor- aa bestehende Aufgabenträger mıt einer
aussetzung NIC. nthält Auch ist die VON Berechtigun ausgestattet, ihren uTgaben-
Art 1 Abs Nr MC In eZu DE- kreis staatlıche Ingerenzen verte1-
LOINTINENE olvenz keine selbständige Verle1- en Darın 1e eıne Beschränkung der p —
hungsvoraussetzung, sondern eın Gesichts- tentiellen Allzuständigkeit des Staates°® die
pun welcher 1ImM Rahmen des erKmals der insofern auf die generelle Ermächtigun
„Gewähr der Dauer“ berücksichtigen Ist; rückgenommen Ist, verfassungsändernde

eıne Gemeiminschafi nach Erlangung des Gesetze erlassen. Als verfassungsunmit-
Körperschaftsstatus In Überschuldung oder elbarer Aufgabenzuwelsun omMm Art 137
Zahlungsunfähigkeit, kann daraus MIC oh- Abs WRV Bedeutung insbesondere In be-
111e weılteres seschlossen werden, dafs s1e die zug auf kiırchliche Rechtsakte L handele S

„Gewähr der Dauer“ NIC. mehr 1ete Zum sıch Gesetze oder Einzelfallentscheidun-
anderen das Eingriffserfordernis NnIC. gen Dagegen fungiert Art 137 Abs WRV
zwingend VOTaUS, dais eiıne schon estehen- als Abwehrrec WenNnn s entsprechen-
de Befugnis noch „verschärf C6 wird. bBegrün- de staatliche alsnahmen seht, die irchli-
det ereits die „alte“ eIuUQN1S einen NIC ge- che uTrigaben beeinträchtigen
rechtfertigten ıngrı wird die NEUCTE, SMDE>
zielle adurch NIC. rechtmäls1g; s1e eidet DO) Die beiden Funktionen des Art VE
gegebenenfalls lediglich demselben Ver- Abs WRV IN der Rechtsprechung des
fassungsrechtlichen Fehler. Bundesverfassungsgerichts

d) Eingriffsrechtfertigung Was die Aufgabenzuweisung etrı nımmt
die Rechtsprechun des Bundesverfassungs-

Das Selbstbestimmungsrecht ist anders als erıcChAts d dais der VOIN Art 157 Abs WRV
Art Abs 1} MG innerhalb der Schran- eröffnete Handlungsraum einen innerkirch-
ken des für alle geltenden Gesetzes Sewähr- ichen Bereich enthalte, dessen Regulierun
eistet Stellt die Widerrufsbefugnis ach Aı den Kirchen exklusiv ustehe „DIe rage, ob
26a Abs 1, Art 1 Abs Nr. KirchStG eıne kirchliche alsnahme dem innerkirch-
eine solche chranke dar, ist die egelun VON lıchen Bereich zuzurechnen sl oder sıch auf
Verfassungs MIC hbeanstanden VO aa verliehene Befugnisse ründet
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oder den staatlichen Bereich erührt, ent- Kirche“ härter betroffen als Jedermann auf
scheidet sich soweıt MC eıne Vereinba- der anderen eıte, ist der Eingriff NIC DEC-
rung zwischen Kirche und aa rfolgt ist rechtfertigt DIe Jedermann-Forme formu-
danach, Was materiell, der atur der aCcC 1er eın Verbot der auf die kirchliche 1Qen-
oder Zwec  eziehung ach als eigene Ange- heit, auf ihr Bekenntnis bezogenen Diskri-
legenheıt der Kirche anzusehen ist . Mittel- minıerungs. [)as Bundesverfassungsgerich
hare Wirkungen 1mM staatlıchen Bereich verwendet el Komponenten der Schran-
schlielsen nıcht dU>, dafs eıne alsnahme ke VOIN Art IS Abs WRV nebeneinander,
dem innerkirchlichen Bereich angehört*. ohne zwischen ihnen eın Rangverhältnis

herzustellen?®; seıne Rechtsprechun bringtWas das Abwehrrecht betrifft, Teder dıie
Rechtsprechun des Bundesverfassungsge- darın den srundlegenden strukturellen
richts die chranke des SelbstbestiımmungSs- Unterschied zwischen freiheits- und sleich-

heitsrechtlicher Konstruktion ZU AUS-rechts In eıne zweiteılige Prüfungssequenz
Zunächst stellt s1e die rage, ob CS sich bel UG
dem eingreifenden Gesetz eın allgeme1-
1es handele Z den ‘für alle geltenden Ge=- CC) Literarische Kritik
setzen‘’ können 11UT solche Gesetze rechnen,

Dıie Rechtsprechung des BundesverfassungSs-dıe für die Kirche 1eselbe Bedeutung en
WI1e für den Jedermann. Trifft das Gesetz die er1Ichts ist In der | ıteratur AD Kritik O_
Kirche nıcht wWI1e den Jedermann, sondern IN isen SO wiırd angenommen, das AbwägungSs-

modell sel die Stelle des Bereichsschei-ihrer Besonderheit als Kirche härter, ihr
Selbstverständnıis, insbesondere ihren Sel- dungskonzepts KCLEM. el sel die dem

Bereichsscheidungskonzept anknüpfende,stig-relıg1ösen Auftrag beschränkend, also
anders als den normalen Adressaten, dann mıt dem Abwägungsmodel jedoch e1-

bildet CS insoweıt keine Schranke.“ Erweilist einbare Jedermann-Forme beibehalten WOT-

den, Was eın Konsistenzdefizti begründe?“‘.sich das Gesetz als allgemeines, mMU: In ihm
das oflentlıche Interesse, das seiınen Erlafs Wird allerdings Art. S57 Abs WRV als Ab-
motiviert hat, mıt dem SelbstbestimmungSs- wehrrecht und zugleıc als Aufgabenzuwel-
recCc ZU Ausgleich eDraC seın Wech- sung edeutet, schlielsen Bereichssche1li-
selwirkung VOIN Kirchenfreiheit und Schran- ungs- und Abwägungsmodell einander
enzweck)>*, Nn1IC aus ıne Aufgabenzuwelsun. mulis
DIie zweigliedrige Prüfung nthält mıt der sStaatlıchen und außerstaatlichen Bereich
Wechselwirkungskomponente eınen VON den klar Lrennen; urgaben mussen eindeutig
Freiheitsgrundrechten her vertrauten Mafis- diesem oder Jjenem Sektor zugeordnet WeTr-

stab>>, während dıe Jedermann-Forme auf den können, die Effektivität und ONU-
einem gleichheitsrechtlich inspırıerten Kon- nultät ihrer Erfüllung sewährleisten DIie-
zept beruht, das In der Wendung des „härter SC  - Erfordernis kann eiıne Güterabwägun

als  C4 ZU USarucC omm DIie eder- MC erecht werden: Wäre ber die Aufga:
mann-Formel falst eıne bestimmte staatlıche benzuwelisung 1M Einzelfall LO Ausgleich
alsnahme INnSs Auge diejenige, die In das der beteiligten Interessen entscheiden,
Selbstbestimmungsrecht eingreift und entstünde eın Risıko alterniıerender Verant-

wortlichkei Das estenen des wehran-stellt die rage, ob die Kirche ın ihrem MNO
Art 137 Abs WRV bewehrten Freiheits- pruchs eın STaatlıches Gesetz oder De-
1aUIll „härter“ hbetroffen ist „als  d Jedermann: gen einen auf einem solchen beruhenden
Ist auf der eıinen eıte dieses Vergleichspaars Rechtsakt kann ingegen ohne weıteres VOI)

S1e, die Kirche, N1IC. L1UTr Qanz allgemein, einem Interessenausgleich angı De-
sondern Serade I ihrer Besonderhei als MaCcC. werden: Eın Schema des „Entweder-
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Oder“ 1e auflser acht, dafs der Gesetzgeber dings nımmt In Artı Z Abs die Ver-
bel eDrauc selnes legislativen Ermessens fassung selbst d} dafs die Rechtsverhältnisse
die beteiligten Interessen nach Maisgabe des VON Religionsgesellschaften WLG einfache
Verhältnismälsigkeitsgebots Z Ausgleich Gesetze näher CTELE werden können; der
ringen MUu ürden die Schranken des YIa entsprechender Normen kann eshalb
Selbstbestimmungsrechts nach Maisgabe des NIC: unter erulun auf die Jedermann-For-
Bereichsscheidungsgedankens Qezogen, me] ausgeschlossen werden°®. Darunter 7zäN-
dafs das staatliche Gesetz ntweder den iInner- len jedenfalls Vorschriften, welche die Aner-
kiırchlichen Bereich eträfe und den Ab- kennung oder Verleihung SOWIEe dıie Entzle-
wehranspruch auslöste Oder Im staatlichen hung des Körperschaftsstatus regeln, Normen
Bereich verbliebe und dort keinen weıteren also WIe 26a Abs } Art. 1 Abs
Beschränkungen unterworfen ware, würde Nr e
das legislative Ermessen Je ach dem Umfang die Widerrufsbefugnis eiıne chranke des
der beiden Bereiche ntweder ber oder Selbstbestimmungsrechts seın kann, an
ter Gebühr verkürzt. Dem Abwägungsmodell entscheidend VoOonNn eiıner Güterabwägung ab,lassen sıch diese Bedenken MIC egen- die der Wechselwirkung VoN Kırchenfreiheit
halten Reaglıeren Bereichsscheidungskon- und Schrankenzweck erecht wIrd. Mıt dem
zept und Abwägungsmodell auf die beiden Wıderrufsgrund aus Art Abs Nr.
Funktionen des Art IBAbs WRV, älst sıch IOZz1e die Befugnis des Art 26a Abs
die Jedermann-Forme als beispielhafte Kon- MC auf ökonomische Schran-
kretisierung e1ines Interessenausgleichs Im kenzwecke. Intendiert ist der Schutz VOT f1-
Rahmen des Abwägungsmodells verstehen: nanzıell nachteiligen Folgen des Wirtschaft-
Jedenfalls dann, Wenn dem staatlichen Ge: lıchen Zusammenbruchs einer körperschaft-
setz der anhaftet, eıne Kirche be- lıch verfalsten kirchlichen Vereinigung. Im
kenntnisbezogen diskriminieren, kann die Gesetzgebungsverfahren hat der aa InNsS:
Abwägung IC zugunsten des öffentlichen besondere Aufwendungen In etiraCc QEeZO-Interesses ausfallen. gen, dıe auf Un rechtlicher Verpflichtung

oder politischer Opportunität für die Sanıle-
dd) Würdigung der Widerrufsbefugnis; (l rung aufgewendet werden, auf prıvater eıte

ferabwägung Nachteile, die auf YUun: der Nichterfüllung
VON Forderungen die KörperschaftOb die In Art. 26a Abs Iß Art. 1 Ab.  N entstehen oder 1ImM Fehlen eiıner Insolvenz-

Nr. IObestimmte Widerrufsbefugnis
Ausdruck der Schranken des Selbstbestim-

ausfallsicherung lıegen??. Den Beratungen
Jag dabei die Annahme zugrunde, kirchliche

mMungsrechts sel, älst sıch C Rekurs auf Vereinigungen In der orm einer KÖörper-die Bereichsscheidungslehre MC eantwor- schaft des öffentlichen Rechts selen MC 1N-
ten enn die Wıderrufsbefugnis ist kein Be- solvenzfähig®.
standteil kirchlichen Rechts, dessen C  un
In bezug auf den kirchlichen Aufgabenkreis (1I) Insolvenzunfähigkeit kirchlicher Verei-
zweıfelhaft ware Als ıngrıurc sSTtaatlıches nıqunNgen
Gesetz ist sS1e dann MG serechtfertigt, WenNn
S1IEe kirchliche Vereinigungen In deren Be- DIe Widerrufsbefugnis ach Art 26a Abs
sonderheit härter als den normalen Adressa- 1, Art Abs Nr. TK ist ZUT
ten trifft. Auf den ersten IC erscheint die Erreichung des Schrankenzwecks ereits
Widerrufsbefugnis als kirchliche Verel- ee1gnet, WenNnn eın Insolvenzverfahren auch
nıgungen Serıchtetes Sonderrec s1e hat eıne körperschaftlich verfaßte irchli-
überhaupt keinen anderen Adressaten er- che Vereiniıgun durchgeführt werden kann.
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Nach Art 25 Abs ay.  -G findet eın In- stellungen VOINl der Vollstreckung vgl 8829
solvenzverfahren ber das Vermögen urIistı- Abs Z ZPO) Dadurch hbleibe für dıie G]äus
scher Personen des öffentlichen Rechts N1IC. C nach ZU: der Massekosten 11UT

STa die der Aufsicht des Freistaats bayern nıg; erlösche dıe Körperschaft nfolge des
unterstehen DIe Norm, die In ihrem ZWE1- Konkursverfahrens, serate ihren ngun-

sten auch das Steuererhebungsrecht In WeSs-ten Absatz die Bayerische Landesbank und
dıie Sparkassen ausnımmt, beruht auf einem fall Ferner etiraien die Befugnisse des Kon-
ebenfalls Aaus dem Jahr 2005 stammenden An- kursverwalters, insbesondere dıe Postsperre
derungsgesetz, mıt dem der Gesetzgeber auf ($ Z KO) den innerkirchlichen Bereich
die Abschaffung der bisherigen Gewährträ- Schliefislich sel dıe Gefahr der Zahlungsun-
serhaftung für öffentlich-rechtliche Kredit- fähıgkeıt 1ImM Hınblick auf die Verleihungs-
instıtute reagıert hat®! Gegenüber der frü- voraussetzung der Gewähr VOI Dauer, die
heren Fassung®“ fand allerdings auch die auch eıne ökonomische Komponente
Wendung „dıe der UISsS1IC des Freıistaats fasse, als sering einzuschätzen®“.
bayern unterstehen“ Aufnahme In den DIe Insolvenzunfähigkeıit VON staatlichen (Ge*
Oormtex Den Materialıen ufolgee dar- meinden, auch des taates selbst, wird oft muıt
In eıne Anpassung die Formulierung der der Frwägung serechtfertigt, diese Rechtsträ-
bundesrechtlichen Ermächtigun In 12 ger nähmen Aufgaben wahr, deren Erfüllung
Abs Nr. InsO°>, bel deren YIa die Fra- schlechthin unentbehrlich E1° DIie ‚Auslie-

ferung“ eıinen 1ImM Interesse der Gläubigerge der Insolvenzfähigkeit VOIN körperschaft-
handelnden Insolvenzverwalter wird fürich verfalsten Kirchen oder kirchlichen Ver-

einıgungen olflenDar keine Beachtung fand®*. vereinbar mıt dem Gemeinwohl sehalten, dem
solche Rechtsträger verpflichtet selen. Des-Religionsgesellschaften unterlıiegen auch als
halb MuUSSe eıne Ende des Insolvenzver-Körperschaften des öffentlichen Rechts MI

der Staatsaufsicht®>. hre Insolvenzunfähig- ahrens möglıche, WEeEeNl auch NnIC OD11gatO-
keit kann mıt der Vorschrift des Art 25 Abs rische UuTNO0SUN außer etiracC. leiben DIe-
aY.eshalb MC mehr begründet SC Satz hat das Bundesverfassungsgericht

werden. für die körperschaftlich verfalsten Kirchen
IM aufgegriffen. Der aa kann nıcht ohneAllerdings ist der Rechtsprechun des

Bundesverfassungsgerichts ufolge für Kır- Träger der eigenen öffentlichen Gewalt eben,
chen ın orm VOIN Körperschaften des Öf= ohne die Träger iıhm fremder, VOINl ihm N1IC.
fentlichen Rechts eın Konkurs ULCe die Ver- abgeleiteter öffentlicher Gewalt, ohne Kirchen
assung selbst ausgeschlossen®®. DIie Normen und kirchliche Vereinigungen in der Rechts-
der (früheren) Konkursordnun beschränk- form VONN Körperschaften aber ebenso WI1e oh-

111e Religionsgesellschaften In privatrecht-ten das Selbstbestimmungsrecht, ohne eın
für alle geltendes (Gesetz seIn. Be1l der e._ lıchen KFormen.
forderlichen Güterabwägung ebühre der Leitender Gesichtspunkt der Güterabwär-

Qung ist die Notwendigkeit, den kirchlichenKirchenfreiheit Vorrang VOT dem Schran-
kenzweck, der In der Verteilung des och VOTI- Gesamtauftrag auch 1M Konkurs erfüllen.
handenen Vermögens unter die Gläubiger le- Worın diese Notwendigkeıt ihren Grund fin-

det, bleibt In der verfassungsgerichtlichenDge DIie Durchführung eines Konkursverfah-
1eNSs sel weder VON dessen Zie] betrachtet Entscheidun diffus rWannun: findet der
och iIm Allgemeininteresse veranlafst. Sol- Status, der der Bedeutung der Kirche

willen zuerkannt Sel; VOINl diesem, auf eıne Artle dıie Kirche ihren Auftrag wahrnehmen,
wWIe dies ihrem Selbstverständnis entspreche, „Vertrauensvorschufs“ rekurrierenden Ge-
mMmuUuUusse ihr eın erheblicher Teil ihres ermoOoO- sichtspunkt abgesehen, liefßse sich die Not-
gens belassen werden; dem entsprächen Yrel- wendigkeıit aber auch adurch rechtfertigen,
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da{fs die Kirche Organisationsstruktur kol- vates Vermögen das Insolvenzverfahren e_
le  1ver Religionsfreiheit ist und Urc de- öffnet werden könnte
YTenN USUDUN: notwendı bedingt®? Dadurch Ob diese rwägungen eıne Insolvenzunfä-
wıird die Insolvenzunfähigkeit der Kirche hıgkeit auch für kirchliche Vereiniıgungen
eın Srundrechtlich besonders ausgezeichne- begründen, mag bezweifelt werden. Das Im=
tes Partikularinteresse eknüp WI1Ie dıe VON solvenzrisiko ist 1er erheblich er Ver-
Gemeinden oder des Staates das (Gemeın- anschlagen als be] Kirchen Kıirchliche Ver-
wohl einıgungen verfügen TU ber eıne Ver-
Die Notwendigkeit der Auftragserfüllung gleichsweise eringe Mitgliederzahl, weder
SsTe als auflserökonomisches rgumen ber das eiınen Grundstock VON Einnahmen
NnIC alleıin auf seıten des kirchlichen nter- siıchernde Steuererhebungsrech och über

Das Interesse der Gläubiger, sıch aus eıne Kıgenkapitalausstattung, dıe das en
einer möglıchst Srolsen Vermögensmasse be- der Gemeinscha ohne weıteres siıcherstellt
friedigen können, stellt das Bundesver- Zwar lälst siıch dıie Interessen derC
fassungsgericht Serade 1mM INDIIC auf das cr die Notwendigkeit In Satlz bringen,

In der Entscheidun eher beiläufig CI - dafs die Gemeinscha ihren Auftrag auch In
wähnte Steuererhebungsrecht der Kirchen der Insolvenz rfüllt Allerdings kann diese
zurück“®. Diese eIugnıs verle1ı der begün- Notwendigkeit NIC. In sleicher Weılse hbe-
stigten Körperschaft, Was hre Eiınnahmen ründet werden WIEe 1M Fall der Kirchen In
betrifft, Ahnlichkeit mıt den Gemeinden oder der kollektiven Religionsfreiheit der der Kır-
dem aa DIie Kirchensteuer chafft inner- che angehörenden Gläubigen kann ihr Trun
halb eiıner SewIlssen Bandbreite schwanken- MC sefunden werden:;: der UE die Ver-
de, Jjedoch kontinuierliche Eiınnahmen, die leihung des Körperschaftsstatus ezeugte
In den meısten kırchlichen Haushalten den „Vertrauensvorschufs“ wırd die otwendis$-
überwiegenden, Jjedenfalls aber einen W — keit allein kaum rechtfertigen können.
sentlichen Teil der Deckung bilden * Den Worıin der Auftrag 1e für dessen Erfüllung
Kirchen sSte mıt der Möglıc  eit, ber den nach staatlichem ecC eine Notwendigkei
Hebesatz bestimmen, auch eın Instru- bestehen kann, bestimmt mafsgeblich das
ment ZUT Verfügung, auf eın Absinken der kirchliche Selbstverständnis Institute des
Kirchensteuer reagieren . Aus diesem geweihten und Gesellschaften des apostoli-
Grundstock können dıe Kıirchen Jjedenfalls schen Lebens sınd als kanonische Rechtsträ-
olange Liquidität schöpfen, als ihnen eiıne ger auf Dauer errichtet, s1e leiben exıstent,
hinreichend ro Zahl Mı  1edern olange s1e wenıgstens eın 1e aufwei-
sehört Erscheint danach eıne Sachlage als Ssen vgl Sa  S 120 CIC 1983) und erlö-
faktisch ausgeschlossen, ın welcher Gläubi- schen auch nach dessen Wegfall NIC VOIN
Der hre Ansprüche eıne Kirche dau- se DIie Profefis als eine der Formen VON
erhaft NnIC durchsetzen können, 1e In der Verpflichtung auf die evangelischen Räte bin-
Insolvenzunfähigkeit keine einseltige Be- det den Professen das NSTULU (can. 654
nachteiligung ihrer Belange ugle1ıc ( 1983 „und dem NSLULU eingeglıe-
cheint In ihr eine gestaltungsbezogene Vor- dert“) Kın Übertritt In eın anderes ist ohne
zugsstellung auf, die der aa den mıt Be- Einwilligung der Oberen NIC. möglich vgl
steuerungsrecht aus  tatteten KÖrper- Cl  S 684 CTE 1983 DIe Profe{is Chafft eın
schaften zugesteht dıie des Wıiırtschaftens Band wechselseitiger Verpflichtung ZWI1-
ter ‚staatsähnlichen“ Bedingungen DIe kOr- schen dem Professen und dem Institut‘“: Der
porıierte Kırche darf sıch ZUr Erfüllung ihrer Professe stellt sich ihm Z Verfügung, L11Ur
Aufgaben jedenfalls vorübergehend weıt 1ImM 1INDIIC auf die Profefs und die urc sS1e
verschulden, dafs ber eın vergleichbares DY1- begründete Verpflichtung des Instituts, für
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seinen Unterhalt sorgen vgl Ca  > 670 GIC mungsrecht eshalb NIC. beschränken,
1983) kann er sich ach Malsgabe VON Cd  S dafis kirchliche Vereinigungen ehbenso WIe
668 GIC 1983 se1nNes weltlichen Vermögens Kirchen jedenfalls dann insolvenzunfähig

Sind, WEeNn s1e die Rechtstorm eiıner KÖrper-begeben®. DIie kanonische Einrichtung der
Profe{fs als unauflösbare Rechtsbeziehung ist schaft des öffentlichen Rechts führen Dem
1Im Hınblick auf die Institute geweılhten D kann N1IC entgegengesetzt werden, die
bens Ausdruck des kirchlichen Selbstver- Gläubiger olcher Vereinigungen selen UE
ständnı1sses; entsprechendes Sılt für die die Verfassung schutzlos este Insolvenz-
die Stelle der Profefs tretenden eılıgen Bın- rechtliche Regelungen schaffen, die der
dungen der Gesellschaften des apostolischen Bedeutung der Kirchenfreiheit erecht Wel-

Lebens Diesem Selbstverständnis ntspre- den, insbesondere sicherstellen, da{fs ırchli-
en! mu die jeweilige kirchliche Vereinti- che Vereinigungen als den Professen unbe-
QgungZ jedenfalls den Auftrag, Gemeinschaft 1ın SOWIE dauerhaft Verpflichtete auch In

und ach einem Insolvenzverfahren lebens-der ihr Angehörıgen se1n, an erIiul-
len können, WIe das kanonische ecC dies leiben, ste dem Gesetzgeber frel. Das
eblete Zur Erfüllung dieses Auftrags DEe- eltende ec nthält keine Normen, die
darf dıe Gemeinschaft MI M der ohne- diesen Besonderheiten erecht werden‘®.
hın für das säkulare ec N1IC disponiblen

kirchlichen, sondern auch der weltlichen (2) Verhältnis DON Kirchenfreiheit un
SchrankenzweckRechtspersönlichkeıit: Gerade ihrer Ver-

pflichtung aus Ca  S 670 GE 1983 kann die
Gemeinschaft 1Ur nachkommen, Wenn s1e ertrı INan WI1e der Gesetzgeber die Auffas-
auch ach staatlıchen Normen rechtsfähig Sung, kirchlichen Vereinigungen komme der
ist Zugleich mMuUu s1e für die Erfüllung ihres Schutz verfassungsunmittelbarer Insolvenz-
ufrtrags auch auf einen senügend Srolsen In- unfähigkeıt zugute, soweılt s1e körperschaft-
egrıff VONN Vermögenswerten oder Erwerbs- lıch erfalst seıen, 1Im übriıgen ıingegen
möglıchkeıten zugreifen können. NIC. bringt die Widerrufsbefugnis 1L1UT dann
ird ber das Vermögen einer Körperschaft eiıne chranke der für alle seltenden eset-
des öffentlichen Rechts das Insolvenzverfah- ZU Ausdruck, WeNl In ihr Kirchenfrei-

heit und Schrankenzweck In eın Qe-Kn durchgeführt, bleibt sS1e L1UTr dessen
Durchführung estehen, hre vermOgens- slichenes Verhältnis eDKAaAC sind. FKın Vor-
mälsige ‚Entkleidung“ edingt die Unfähig- rang der staatlichen egelun. „ware L1UTr ın
keıit, den Aufgaben nachzukommen, und Betracht ziehen, WelNNl dies Z Erfüllung
ZWaT selbst dann, WeEeNNnN s1e MC hnehin als der staatlıchen Aufgabe und 1mM TC auf das

6’7 YRechtsträger ex1istieren aufhört‘““. Dıie Gemeinwohl als unumgänglıch erschiene.
Durchführung e1nes Insolvenzverfahrens Der Gesetzgeber nNatı In Art 26a Abs Ik

Art ] Abs Nr. KıiırchStG fiskalischenden Bedingungen der hierfür gegenwärtı
mafsgeblichen Normen verhulftfe den nter- elangen und dem Interesse der Gläubiger

der Gläubiger unter vollständiger der Optıon, Befriedigung In einem Insol-
venzverfahren erlangen, höheres GewichtPreisgabe des Selbstbestimmungsrechts

ZU Durchbruch DIe Einrichtung der Pro- eingeräumt als dem SelbstbestimmungSs-
feis stünde unter dem staatlich-rechtlichen recCc der kirchlichen Vereinigungen: (2@:
Vorbehalt der Solvenz: Kirchenfreiheit und brauchen diese hre Organisationshoheit
Schrankenzweck waren auf diese Weılise MC MC S  9 dafs eıne Überschuldung oder Za
schonend ZU Ausgleich ebrac lungsunfähigkeit der insolvenzunfähıigen
Als eın N1IC für alle geltendes Gesetz kann Körperschaft ausbleibt, soll die zuständige
die Insolvenzordnung das Selbstbestim- Behörde befugt se1n, s1e WrC Entziehung
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des Körperschaftsstatus In den ustand der ste da{fs der Körperschaftsstatus edig-
Insolvenzfähigkeıt versetzen ich och als Inbegriff einıger steuer- und
DIie Apostolate kirchlicher Vereiniıgungen kostenrechtlicher Bevorrechtigungen fun-
sind vielfältig. Kın ökonomisches Apostolat C
ıst den christlichen Kirchen allerdings Erkennt der aa Vereıine, die Kırchen

seın vorgeben, jedoch als Wirtschaftsunter-bekannt; eın NSLULU seweihten oder eıne Ge:
sellschaft apostolischen Lebens verTo nehmen agıeren, ecC nıcht als Reli-
NnIC. prımär den WEC: (Gewmnne Ma gionsgesellschaften an®, rängte kirchli-
mıleren, ihren Gläubigern jederzeıt das- che Vereinigungen Üre Art. 26a Abs l
jenıge verschaffen können, Was s1e be- Art Abs Nr. MC de-
sehren Cd  S O43 CI 1983 estiimm „Das 1E illen dazu, ihren Apostolat dem öko-
Apostolat aller Ordensleute esteht In erster nomisch Gebotenen unterzuordnen. Der
Linıe 1Im Zeugnı1s ihres seweihten Lebens, das Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts ufolge hat eıne ausreichende finan-s1e durch und Bulse pflegen müssen.“
IM eiıne kirchliche Vereinigun 1mM Rah- zielle Ausstattun indizielle Bedeutung für
IMN ihres Apostolats Wirtschaftsverkehr die Gewähr auf Dauer 1mM Sınn VOINl Art 13
teil, WIe e  z die zahlreichen In der Yan- Abs DIe Prognoseentscheidung
kenversorgung tätıgen Gemeinschaften, ist für den Zeitpunkt der Verleihung anızu-

wird s1e die ökonomischen Bedingungen in- tellen; der Gesetzgeber kann auch die Ver-
1CcSs andelns MI auflser Acht lassen, we1l eihung des Körperschaftsstatus eiıne
s1e L1UTr den ihr VON der Kıirche überant- kirchliche Vereinigun VONN eiıner ntspre-

henden Voraussetzung abhangı machen.wortetien Auftrag erfüllen kann. era aber
In eiınen Widerspruch, Was die wirtschaftlı- Gleichwohl Ist CN adurch weder berechtigt,
che Zweckmäflsigkeit und Was das Apostolat die Solvenz einem Bestehensmerkmal der
ebleten, wird sich die Gemeinschaft für das Körperschaft erheben, S dafs der Status
etiztere entscheiden, ebenso, wWI1Ie sich der wieder entzogen werden könnte, WenNnnNn In-
aa In einem entsprechenden Dilemma für solvenz einträte, och darf Cn Wre faktische
se1ıne Verpflichtung auf das Gemeinwohl Einwirkung auf das SelbstbestimmungSs-
entscheıden reC In die organisatorischen Dısposiıtionen
erle1 der aa eıner kirchlichen Vereinti- einer ereıits hbestehenden Körperschaft e1nN-
gung den Körperschaftsstatus, wiırd darın de- sreifen®.
T1el Bereitschaft anerkannt, ihrem Apostolat Von dem Gesichtspunkt teleologischer

folgen und gegenüber säkularen elangen Fremdsteuerung abgesehen, erscheint die
Vorrang einzuräumen; der Körperschaftssta- Wıderrufsbefugnıis auch eeıgnet, die verfas-

sungsunmittelbare InsolvenzunfähigkeitL[Us ewährt den alur auch ökonomisch
erforderlichen, erweıterten Handlungsraum Von kirchlichen Vereinigungen auf eıne
Seıiıne Verleihung ist Prämıie für die selbstbe- Weise überspielen, die s1e wertlos e_

scheinen lälst; erwa INall, dafs die Körper-timmte Identifizierung des partikularen
Interesses mıt dem Gemeinwohl. DIie In die schaft ach Entziehung ihres Status In die
Wiıderrufsbefugnis latent eingeschlossene Rechtsform eines privatrechtlichen Vereıins
Drohung, den Körperschaftsstatus abzuer- abgedrängt, dieser aber WLK Eröffnung des
kennen, nımmt den In der Verleihung 711 Insolvenzverfahrens aufgelöst wird und die

Rechtsfähigkeit verliert vgl 4A92 AbsUSAdruc gebrachten Vertrauensvorschufs
ZUHÜCK: der erweıterte Handlungsraum BGB), z1e die Widerrufsbefugnis auf nıchts
schrumpft UuUrc den Vorbehalt der Entzıe- wenıger alls den Untergang kiırchlicher Ver-

einıgungen als säkulare Rechtsträger. So hathung faktisch auf dasjenıge Mafs
das einer beliebigen Kapitalgesellschaft der Gesetzgeber die Kirchenfreiheit dem
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Schrankenzweck IC L1UTr hintangestellt, 1, stehen MUSSEe Der aakann Ya
s1e vielmehr UuUrc einfaches Gesetz Serade- seiner lediglich In Selbstverpflichtungen De-

negıert bundenen, 1ImM eichen potentieller ZU-
DIie Widerrufsbefugnis des Art 26a Abs ständıgkeıt auszuübenden öffentlichen (Ge:
1KC ist eshalb insofern mıt Art 14() alit ber die Zuwelsung der Eigenschaft e1-

AI 1677 Abs WRV unvereinbar, als LIeTr Körperschaft des öffentlichen Rechts frei
die Vorschrift Art Abs Nr. MC entscheiden, er bedarf dazu keiner esonde-
als Widerrufsgrund In ezu nımmt. YTeN Ermächtigung; eın entsprechender An-

erkennungSs- oder Verleihungsakt kann, mu
Bestimmungen Z Verleihung des KÖOÖr- jedoch N1IC. eıinen darauf Serıchteten und In

Art 15 Abs WRV segründeten An-yerschaftsstatus (Art. JT4AVl) Art
1370ADS und 2 WRV) spruch eriullen Soll eın olcher estehen,

MUu der Begriff der Religionsgesellschaft
Möglıcherweise versto die Widerrufsbe- auch Instıtute des seweihten oder Gesell-
fugnıs ach Art 206a Abs IKe DE- Schaiten des apostolischen Lebens erfassen.
gen Art 140 Art 137 Abs Der Begrıff der Religionsgesellschaft {indet
WRV, WeNn diese Vorschriften einen An sich ereıts In 11 J Kirchenge-
spruch begründen, den Status einer KÖrper- sellschaften (S 11 11) onnten öffentlich
schaft des öffentlichen Rechts beizubehalten, aufgenommene (S 11) oder blofs DEe-
olange die Verleihungsvoraussetzungen nehmı (S A() 11) se1InN. Jene erlangten

11Ne staatliche Verleihung den Status eiınervorliegen oder Art. 155 Abs 1 WRV,
sOoweıIt die Vereinigun altkorporiert s Eın Korporatıon, die als moralische Person (S
olcher NSspruc omMm dem Ortllau ach 11, ÖS Z S 1 Il O) mıt Rechtsfähigkeit be-

Sabt WAdIl. Diese ingegen tanden erlaubtenL1UTr für Religionsgesellschaften In eiraCcC.
die VOIN Art 26a Abs 1rC Be- Privatgesellschaften sleich (S A() 11 11), INS-

sünstigten, urc Art 26a Abs besondere s1e NnIC rechtsfähig vgl
JE Benachteiligten Vereinigungen QQ 11, 13 O) elche Gesellschaft als eıne
SInd, denen diese Eigenscha zukommt, e_ Religionsgesellschaft anzusehen WadIl, be-
cheint raglıc tiımmte der verfolgte WEeC In ihnen anı
Als ranghöchste erbande der jeweiligen Be- den sıch Einwohner „ZU Religionsübungen  c
kenntnisse sSind die Diözesen der katholi- (S 11) 1, In Kirchengesell-
schen Kirche SOWIE die evangelischen Lan- ScChaliten „ZUT öffentlichen Felier des GOöltes:
deskirchen Religionsgesellschaften S1e sınd dienstes“ (S l 11 11), In geistlichen Gesell-
In der weltlichen Ordnung Samtlıc. als KÖOÖr- ScCHhaliten „ZU SewIlssen anderen Religions-
perschaften des öffentlichen Rechts konsti- übungen“ (S 12 I1 11) Zu den letzteren 7zänl-
tumert Daneben Ist dieser Status allerdings ten die VO aa aufgenommenen Stifter,
ftmals auch Kirchengemeinden SOWIE Dom- Klöster und en (S 439 100 die anderen
apıteln beigelegt, weiterhıin sind verschle- Korporationen leiche Rechte9M
dene VOIN Diözesen oder Landeskirchen ach hın moralische Personen darstellten (S 41
kirchlichem ec errichtete Körperschaf- 11 jl 88 Z 81 I1 6) DIie Voraussetzungen
ten staatlich anerkannt, und eben auch eıne für dıe Verleihung des Status eıner Korpora-
Anzahl VON Instıtuten seweılihten und Ge=- ti1on lieben offen, insbesondere War keın Ver-
sellschaften apostolischen Lebens In dieser leihungsanspruc. estiimm Allerdings sah
Rechtsform exIistent. Dieser Umstand De- 25 Il die orm eıner Korporatıon für Ge-
ründet NIC dafs der Status dieser Rechts- sellschaften VOTVT, die sıch einem ortdau-
Lrager WIe der VOIN Diözesen und Landeskir- ernden gememnützıgen WEeC verbunden
chen unter dem Schutz VOINl Art 137 Abs hatten Organisatorischer Ansatzpun für
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Iiese Unterscheidung In Religionsgesell-eıne Genehmigung oder die Verleihung der

Korporationseigenschaft War ach estrIit- Schalten einerseıts und die übrigen Vereıiniti-
ener Auffassung der damaligen Yre dıe gungen andererseıts hat die Weımarer

Reichsverfassung übernommen®. Der Aus-einzelne Kirchen-) Gemeinde, N1IC etwa el-
ME Landeskirche®. nter den Berec  1gun- schlufs seistlicher Gesellschaften VOIN den
gen der Kirchengesellschaften ein1ge, Rechten des Art 137 Abs I WRV älst

sıch ZWAaTl nıcht adurch rechtfertigen, da{fsdıe eute als Ausprägungen des KÖrper-
schaftsstatus angesehen werden, onnten sıch Vereiniıgungen dieser Art anders als Re-
allein die öffentlich aufgenommenen Kır- ligionsgesellschaften L1UTr der partıellen Pfle-
chengesellschaften Kirchen aben, dieI ge des Bekenntnisses widmeten®?, 1ImM irken
lıchen ebauden (S 18, 1/4 11) eICc  e_ ihrer Mitglieder intensiviert sich vielmehr
stellt oder Bedienstete, die als mittel- der kirchliche Auftrag vgl Canl 574 Z 200
hare Staatsbeamte erschlienen (S 19, 96 CI 1983 Im Hıinblick auf den Rege-
11) lungszusammenhang des Art 57 WRV e e

DIie landrechtliche Bedeutung des Begriffs „Re- welst sıch die Entscheidung des historischen
ligionsgesellschaft” en Art. Z 13 PrVerf Verfassunggebers aber auch eute och als
1850®* MC beibehalten SO bezeichnet An- konsequent: DIie Norm s1e In Absatz eın
schütz In seiınem Kommentar als Religions- Steuererhebungsrecht zugunsten derjen1-
gesellschaft „dıe sesellschaftliche Organısa- gen Religionsgesellschaften VOT, die als KOÖTYr-
tiıon der nNnanger eines und desselben, be- perschaften des öffentlichen Rechts konsti-
stimmten und besonderen Glaubensbe- tumert sind. Das Steuererhebungsrecht stellt
kenntnıisses, vorausgesetzt, dals die betref- die ökonomischen Grundlagen der eweıil\-
fende Personenmehrheit ber den Kreılis e1- gen Gemeinschaft sicher, es leicht 1M Hın-
er einzelnen Familie DZwW häuslichen (G@e= Ie@ auf Rechte Drıtter die Nachteile dU>, dıie
meinschaft hinausreicht“®. Das auDbens- diesen UG dıe Insolvenzunfähigkeit ent-
bekenntnis soll dıe Religionsgesellschaft VOIN stehen können (S dd| |11) Kür NSU-
anderen unterscheiden, s1e unverwechselbar tute geweıhten oder Gesellschaften apostoli-
machen, dals sS1e einen umfassenden und schen Lebens omMm dıe usubun des Steu-
ausschliefslichen Verbund der ihr ngehoOr1- ererhebungsrechts nıcht In etiraCc Würde

ihnen e1n Verleihungsanspruch verschafft,gen darstellen kann®. War Religionsgesell-
schaft unter dem ede Vereinigun mıt beschränkte dies das 1gentum möglicher
relig1ıösem WeC edingt das Erfordernis e1- Gläubiger unangemessen.
1es individualisierbaren, exklusıven Be- DIe Unterscheidun VON Religionsgesell-
kenntnisses die Fokussierung auf „Srofse“ Schaliten und anderen kirchlichen Vereıinti-
und „kleine“ Kirchen SOWIEe auf Sekten DIie gungen S auch der „Zuordnungsrecht-

sprechun des BundesverfassungsgerichtsRechte der Religionsgesellschaften werden
el anders als 1mM jedenfalls el der bel Art. SV Abs WRV zugrunde: DIie Kon-
evangelischen oder katholischen Kirche struktion eines Zuordnungsverhältnisses De-

ruht auf der Annahme, da{fs die zugeordne-MI mehr einzelnen Kirchengemeinden,
sondern dem ranghöchsten Verband zZuge- ten Rechtsträger selbst keine Religionsge-
ordnet 1C den Religionsgesellschaften sellschaften sind. Allerdings wırd In der In
zählen die In Art 13 PrVerf 1850 VOIl diesen eratur teilweise die Auffassung vertreten, die
unterschiedenen, In Q 939 I1 11 he- für dıe öffentlich-rechtliche Korporlerung
zeichneten geistliıchen Gesellschaften, ferner VOIN Kıirchen mafsgeblichen Vorschriften

selen auch aufenund ihnen ahnlıche Ver-religiöse Vereiıne sonstiger Art, die „Spezlal-
Rzwecken eiıner bestimmten Konfession einıgungen anzuwenden??. EKın weıltre1-

dienen. hendes Verständnis des egr1s der Reli-
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Sionsgesellschaft omm jedoch MI In Be- D) Sachlicher Schutzbereich
tracht (S ON DIie Voraussetzungen für eıne
nalogıe sind ebenfalls NIC. rfüllt DIie In In der Rechtsprechun des Bundesverfas-
Art 137 Abs und WRV setroffene Re- sungsgerichts ist die Religionsfreiheit als e1N-
gelung ist NnIC lückenhaft; der amalıge Ver- heıitliches, NIC aus begrenzten Teilfreihei-
fassunggeber hat die In diesen Vorschriften ten zusammengesetztes Grundrecht alner-

festgelegten Rechte geistlichen Gesellschaf- annt, das umfassenden Schutz Sewährt?*.
ten bewulst NIC zuerkannt. Dem Landes-
gesetzgeber Ist VOT diesem Hintergrund De- ad) Religiöse Vereinigungsfreiheit
mäfs Art (0 Abs GG, Art. 17 Abs WRV
überlassen, insofern abweichende und auch Zur Religionsfreiheit sehört der echspre-
restriktivere Normen ScChHhaltien un des Bundesverfassungsgerichts
Aus Art 140 Art 18 Abs die religiöse Vereinigungsfreiheit als e1-
und WRV können Institute seweıihten und L1C der tradıtionellen Gewährleistungen?. In-
Gesellschaften apostolischen Lebens keine dem der Verfassungsgeber die Religionsfrei-
Rechte herleiten heit als Grundrecht ausgestaltet, Art 1597

Abs WRV Jedoch N1IC. dieser Kategorıe
Religionsfreiheit AA Abs I, GG) subje  1ver Rechte zugeordnet hat, hat er die

Verbindung der beiden Freiheiten N1IC
Möglicherweise Ist dıe Widerrufsbefugnis des unterbrochen?®. DIie relig1öse Vereinigungs-
Art 26a Abs KirchStG mıt Art. Abs reıiıhel stellt N1IC L1UTr das Entstehen der
IL unvereinbar. Insofern sınd sämtliche Vereinigung, den Vorgang der Assozlatıon,
Widerrufsgründe des Art Abs unter Schutz, sondern WIe Art. Abs GG97
In In etiraC ziehen. auch eın daran knüpfendes ecC auf 1CNe-

rung des Bestehens Mıt dem ec der Bil-
a) Persönlicher Schutzbereich dung eıner religiösen Vereinigun „IST kein

Nspruc.ueiıne bestimmte Rechtsform DE=
Kirchliche Vereinigungen können siıch auch meınt, etwa die des rechtsfähigen Vereıins
dann auf die Religionsfreiheit berufen, WeNn oder einer sonstigen orm der Juristischen
sS1e In der Rechtsform eıner Körperschaft des Person; sewährleistet ist die Möglic  el e1-
öffentlichen Rechts organısıert S1ind. Das LEr irgendwie Searteten reCc  lichen Exıistenz
Grundrecht chützt IC L1UT natürliche einschliefslic. der Teilnahme allgeme1-
Personen, sondern auch Vereinigungen, die LIeN Rechtsverkehr.“8 Erschöpft sich der
sich die semelınsame Religionsausübung Entstehensschutz 1M ecC der Assozılation,
Z Z1ie] esetzt haben?*, weil dieses Yund- kann dies NIC ohne Konsequenzen für die
recCc auch auf seınen eDrauc 1ImM Kollek- Reichweite der Bestehensgewährleistung
1V hın angele ISt; der In Art. 137 Abs WRV leiben Sicherung des Bestehens edeute
vorgesehene Status hindert den eDrauc dann Sicherung des recCc  ıchen Daseıns
der Religionsfreiheit MC weil die Vereıini- überhaupt, NIC. Bestandsschutz In eZu
gung dem aa NIC. als eıne Trägerın ab- auf eınen bestimmten Status Auf diese Weıise
geleiteter öffentlicher Gewalt angegliede WIT. die rel1g1öse Vereinigungsfreiheit
Ist, sondern ihm WIe Jedermann*2, als Teil der abhängig VON wechselnden einfachrecht-
Gesellschaft? segenübersteht; dies Sılt JE lıchen orgaben ber Rechtsformen, insbe-
enIiTalls insofern, als die Körperschaft Schutz sondere auch unabhängıg VO institutionel-

len Staatskirchenrechtfür Betätiıgungen egehrt, die NIC. der Le-
Sıtımatıon ÜKE (abgeleitete) staatliche Öf- Zweifelha bleibt dabei allerdings, ob recht-
fentliche Gewallit bedürfen 1C Exıstenz und Teilnahme Rechtsver-
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kehr die Rechtspersönlichkeit voraussetzen bleibende spezifische Prüfung eiınes Eingriffs
as Bundesverfassungsgericht hat OTZ SE1I- In Art Abs IN 1Ur dann überspielen,
1es elementar-freiheitsrechtlichen erstand- Wenn sich die Schutzbereiche der beiden (Ge-
n1ıSses Serichtliche Beschlüsse Verlet- währleistungen überdecken!®.
zung der relıgıösen Vereinigungsfreiheit auf-
ehoben, dıie eınen Antrag auf Eıintragung In CC) Korporativer Bestandsschutz
das Vereinsregister ablehnten. Erfaflste das
Grundrecht N1IC. den Zugang Rechtsper- Möglicherweise vermittelt die Relıgionsfrei-
SONILIC  eit, könnte 6S WLO Entscheidun- heıit ber die beiden Dimensionen der religi-
gen olchen Jlenors NIC. verletiz werden; Osen Vereinigungsfreiheit und des eIDsSt)De-
dem Grundrecht ware ereıits dann Genüge stimmungsrechts hiınaus Bestandsschutz für
etan, WEl siıch die rel1giöse Vereinigun solche Vereinigungen, die als Körperschaf-
als nıchtrechtsfähiger Vereın konstituleren ten des öffentlichen Rechts erfalst sınd kor-
könnte Iıne solche Lösung äge 1M 1INDIl1IcC pDoratıver Bestandsschutz
auf die Annäherung dieser Oorm die e1ines DIie Relıgionsfreiheit chützt eıinen weıten
rechtsfähigen Vereıns MC fern?”?, die och KreIis VOoON Verhaltensweisen, NIC 11UT prıma
immer bestehenden Unterschiede, z hbel facie auf eın bestimmtes Bekenntnis Dezoge-
der Grundbuchfähigkeit*!°“, lieben aller- sondern auch aufserlich neutrale, deren
1n aulser Acht Die relıgiöse Vereıin- relıgıöse Motivation auf Grundlage des
igungsfreiheit eistet danach auch Gewähr Selbstverständnisses der betreffenden Ge:
für das Bestehenbleiben einmal erlangter meıinschaft als plausibel erscheint!%e. Diesem
Rechtsfähigkeit. Freiheitsraum als einem Inbegriff VON Ver-

haltensmöglichkeiten sSTe der aum Öf-
DO) Selbstbestimmungsrecht fentlicher Gewalt gegenüber. Handlungen,

die dem Freiheitsraum angehören, sınd
DIie Stellungnahmen der verfassungsge- srundrechtsgeschützt, Handlungen, die dem
IC  lichen JudikaturZVerhältnis VON Re- aum öffentlicher Gewalt zuzuordnen Sind,
1gionsfreiheit und Selbstbestimmungsrecht srundrechtsgebunden!“ Über die CNel-
sınd weniı$g entschıeden In einem LeUerenN dung der Handlungsräume kann NIC. hıin-
Urteil Art 140 Art I5 Abs wegtäuschen, dafs 1ImM Rahmen der insofern

WRV nımmt das Gericht die Ge= verbotsfreudigen*®® Gesetze jedem uUurc
währleistungen „der Kirchenartikel“ also Artı Abs freigestellt ist, EeIWAS Lun,
auch des Art 15% Abs WRV selen auf die das auch Organe VOIN Hoheitsträgern tun
Verwirklichung der Religionsfreiheit ange- pflegen Eıner olchen Jedermannhandlung
legt *: In einem Iteren eschliu 1els CS die eignet aber ohne die Legıtımatıon WKAmt
Ya: ausdrücklich unbeantwortet*“, aller- und Ermächtigung MIC der Charakter el-
dings zel eine gefestigte Rechtsprechun Lier alsnahme öffentlicher Gewalt
die PraxIis, be]l Rechtsbehelfen, die materiell Offentliche Gewalt wächst eiıner Religions-

unter Rekurs auf die ‚Hebelwirkung  6d der gesellschaft Lı WenNnn sS1e als Körperschaft des
Verfassungsbeschwerde!® eine Würdigung öffentlichen Rechts anerkannt, einer 1IrCN-
11Ur unter dem Gesichtspunkt des eIDSt)De- lıchen Vereinigung, WenNnn ihr dieser Status
stımmungsrechts erfahren, die Antragsbe- verliehen WIrd. DIe öffentliche Gewalt VON
fugnis ennoch ausschliefslic. mıt eıner Religionsgesellschaften und kırchlichen Ver-
möglichen Verletzung VOIN Art Abs 1, einıgungen ist allerdings auf andere Weilise

begründen!%. Auf eiıne solche Weılise lälst radiziert als diejenige VOImM aa errichteter
siıch die fehlende Beschwerdefähigkeit VOIl Körperschaften Beruht die öffentliche Ge=
Art 57 Abs WRV ohne die eweıils unter- walt 1er auf sTtaatlıcher Delegation, e I
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cheint s1€e dort als unabgeleıtet, USAdrucCc des öffentlichen Rechts eın Mittel Z Ent-
einer sektoralen Allzuständigkeit*°?. Ihr altung der Religionsfreiheit[o  scheint sie dort als unabgeleitet, Ausdruck  des öffentlichen Rechts ein Mittel zur Ent-  einer sektoralen Allzuständigkeit!®®. Ihr  faltung der Religionsfreiheit ... . Der Status  Gegenstand ist bei Religionsgesellschaften  einer Körperschaft des öffentlichen Rechts  und kirchlichen Vereinigungen ein gleicher.  soll die Eigenständigkeit und Unabhängig-  Der Körperschaftsstatus vermittelt staats-  keit der Religionsgemeinschaften unterstüt-  freie Rechtsetzungsmacht. Daß die Reli-  zen.‘“111 Die öffentliche Gewalt korporierter  gionsgesellschaften von den Korporations-  Religionsgesellschaften und kirchlicher Ver-  rechten in weit größerem Umfang als die  einigungen kann diesem Zweck am besten  kirchlichen Vereinigungen Gebrauch ma-  gerecht werden, wenn sie durch die Reli-  chen, liegt im unterschiedlichen Auftrag be-  gionsfreiheit — gleichsam in einer wechsel-  gründet. Sowohl die unabgeleitete Rechtset-  seitigen Beziehung von Schutz und Schirm  — abwehrfähig gestellt wird.  zungsmacht als auch die Korporationsrech-  te erweitern den Handlungsraum im Ver-  Art. 4 Abs. 1, 2 GG gewährt deshalb auch ei-  gleich mit demjenigen, der einer privat-  nen korporativen Bestandsschutz.  rechtlich verfaßten Vereinigung kraft ihrer  kollektiven Religionsfreiheit zukommt. So  C) Eingriff  besteht beim Erlaß von Normen unter Ge-  aa Ar 2600 Z N AD  brauch unabgeleiteter Rechtsetzungsmacht  ein größerer Gestaltungsspielraum, als im  Nrn. 3 und 4 KirchStG  Fall einer Bindung an das — wenn auch mo-  difizierte!!® — vereinsrechtliche Regelungs-  Die Widerrufsbefugnis des Art. 26a Abs. 2 5. 1,  regime. Die Korporationsrechte erschließen  Art. 1 Abs. 3 S. 2 Nr. 4 KirchStG greift unter  darüber hinaus Regelungsmöglichkeiten, die  dem Gesichtspunkt des Selbstbestimmungs-  Privaten nicht eröffnet sind, etwa zur Ein-  rechts in die Religionsfreiheit ein (s. o. 1. c]).  richtung öffentlich-rechtlicher Dienst- und  Hinsichtlich dieser Regelung kommt ebenso  Treueverhältnisse oder zur Widmung öffent-  wie im Fall von Art. 26a Abs. 2 S. 1, Art. 1  licher Sachen. Der so erweiterte Handlungs-  Abs. 3 S. 2 Nr. 3 KirchStG ein Eingriff in das  raum kann der Religions(ausübungs)freiheit  Grundrecht als Gewährleistung der religiö-  zuzuordnen sein.  sen Vereinigungsfreiheit sowie des korpora-  tiven Bestandsschutzes in Betracht. Dabei ist  Die Eingliederung öffentlich-rechtlicher  Handlungsoptionen in den Schutzbereich ei-  zu beachten, daß der Rechtsnachteil eines  nes Grundrechts mag auf den ersten Blick  Statusverlusts nicht von Gesetzes wegen ein-  paradox erscheinen. Daß körperschaftlich  tritt, sondern dadurch, daß die zuständige  verfaßte Religionsgesellschaften oder kirch-  Behörde von der ihr eingeräumten Befugnis  liche Vereinigungen Träger öffentlicher Ge-  Gebrauch macht.  walt sind, steht der Eingliederung nicht ent-  Ob einer Befugnisnorm — genauer: der Nor-  gegen: Die zuerkannte öffentliche Gewalt ist  mierung einer solchen, zumal, wenn sie zu  keine staatliche, sondern eigene. Ist sie des-  einem Ermessensverwaltungsakt ermächtigt  halb nicht den staatlichen Grundrechten ver-  — eingreifende Wirkung zukommt, ist zwei-  pflichtet, kann sie grundrechtsberechtigt  felhaft. Eine grundrechtliche Gewährlei-  sein; eine Konfusion von Verpflichteten- und  stung spannt sich über einer Menge ge-  Berechtigtenstellung ist ausgeschlossen. Für  schützter Verhaltensweisen auf, die einen  die Eingliederung spricht zudem eine wich-  wechselnden, doch zu jedem Zeitpunkt, in  tige Funktion des Körperschaftsstatus: „Im  welchem das Grundrecht gilt, festen Umfang  Kontext des Grundgesetzes ist der den Reli-  aufweist. Diesen Umfang bestimmen inner-  gionsgemeinschaften in Art. 137 Abs. 5 Satz  halb eines äußeren, durch die Grenze des  2 WRV angebotene Status einer Körperschaft  Schutzbereichs gegen den Raum der öffent-  158Der Status
Gegenstand ist he]l Religionsgesellschaften einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
und kirchlichen Vereinigungen eın EICHEN soll die Eigenständigkeit und Unabhängıg-
Der Körperschaftsstatus vermiuittelt STaats- keıit der Religionsgemeinschaften unterstut-
freie Rechtsetzungsmacht Dafs die Reli- zen.“L11 DIie Olentlıche Gewalt korporlerter
gjonsgesellschaften VOINl den Korporations- Religionsgesellschaften und kirchlicher Ver-
echten In weılt Srölserem Umfang als dıe ein1gungen kann diesem WEeC besten
kirchlichen Vereiniıgungen eDrauc erecht werden, Wenn s1e Mre dıe Reli-
chen, I© 1ImM unterschiedlichen Auftrag he- gionsfreiheit sleichsam In einer wechsel-
ründet Sowohl dıe unabgeleıtete echtset- seıtigen Beziehung VON Schutz und Schirm

abwehrfähig este wird.zungsmacht als auch die Korporationsrech-
te erweıtern den Handlungsraum 1M Ver- Art. Abs IL ewährt eshalb auch e1l-
sleich mıt demJenıgen, der eiıner prıvat- MnenNn korporativen Bestandsschutz
rechtlich verfalsten Vereinigun Ya! ihrer
kollektiven Religionsfreiheit ukommt So C) INgrL
esteht beım YIa VON Normen untier @

ad) Art 260 Abs. f Art Absbrauch unabgeleitete Rechtsetzungsmacht
eın Srölserer Gestaltungsspielraum, als 1M Nrn und IO
Fall einer Bindung das WEeNln auch
difizierte!19 vereinsrechtliche RegelungSs- DIie Widerrufsbefugnis des Art 26a Abs I6
regime. DIie Korporationsrechte erschlieflsen AT 1 Abs Nr. MC Sreift unter
arüber hınaus Regelungsmöglichkeiten, die dem Gesichtspunkt des SelbstbestimmungSs-
Priıvaten MC eroline Sind, etwa ZUTr E1In- rechts In die Religionsfreiheit eın (S c
YıCchtun öffentlich-rechtlicher Dienst- und Hıinsichtlich dieser egelun omMmm ebenso
Treueverhältnisse oder ZAUNE Widmung öffent- WIe 1M Fall VON Art 26a Abs l Art
icher Sachen Der erweıterte Handlungs- Abs Nr. MC eın Eingriff In das
TaUIll kann der Religions(ausübungs)freiheit Grundrecht als Gewährleistung der el1g16-
zuzuordnen se1In. SECI) Vereinigungsfreiheıit SOWIE des korpora-

tiven Bestandsschutzes In eiraCcC el istDIie Eingliederun öffentlich-rechtliche
Handlungsoptionen In den Schutzbereich e1- eachten, da{fs der Rechtsnachteil e1ines
1165 Grundrechts mag auf den ersten IC Statusverlusts N1IC VOI Gesetzes e1N-
aradox erscheinen. Dafs körperschaftlich Yı sondern adurch, dafs dıe zuständige
verTalste Religionsgesellschaften oder 1IrcN- Behörde VON der ihr eingeräumten eIugQn1s
11(@) Vereinigungen Träger öffentlicher (G@e: eDrauc MaC
alt Sind, stTe der Eingliederun N1IC ent- eıner Befugnisnorm genauer der Nor-

DIie zuerkannte öffentliche Gewalt ist mierung einer solchen, zumal, WenNnn s1e
keine staatlıche, sondern e1gene. Ist sS1e des- einem Ermessensverwaltungsakt ermächtigt
halb N1IC den staatlıchen Grundrechten Ver- eingreifende Wirkung zukommt, ist ZWEI-
pflichtet, kann s1e srundrechtsberechtigt elhaft ıne srundrechtliche Gewährlei-
se1InN; eıne Konfusion VOIN Verpflichteten- und STU spannt sich ber eıner en De-
Berechti  enstellun ist ausgeschlossen. Für schützter Verhaltensweisen auf, dıe eınen
die Eingliederun pricht zudem eiıne wıch- wechselnden, doch jedem Zeitpunkt, ıIn
tige un  10N des Körperschaftsstatus „Im welchem das Grundrecht Sılt, festen Umfang
Kontext des Grundgesetzes ist der den Reli- ufweist Diesen Umfang bestimmen inner-
Sionsgemeinschaften In Art 150 Abs Satz halb eiınes auflseren, urc die Grenze des

WRV angebotene Status eiıner Körperschaft Schutzbereichs den aum der öffent-
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iıchen Gewalt SOWIEe andere rund- anerkennen: ame In jedem Fall fehlender
rechte Qgezogenen Rahmens die VO Gesetz- Unmıittelbarkeit eın Grundrechtseingriff
er aufgestellten einfachgesetzlichen überhaupt IC In etraCc estunde keine
Schranken Wırd eıne CcCAranke hinzugefügt, Veranlassung, den Weg In eine materielle
engt sıch der Freiheitsraum In diesem Zells Prüfung Srundrechtlicher orgaben e_
punkt eın und esteht fortan In einem De- öffnen
ringeren Umfang DIe Installation eines L1ICU- Vor diesem Hıntergrund Sreift die Normıie-

Verbots raeshalh In eZzu auf den DIS- rung der Widerrufsbefugnis ach Art 26a
herigen Umfang den Charakter elınes Eın- Abs 1, Art. 1 Abs Nrn und
SYIffs MC In den korporativen estands-
DIe Belastung des Grundrechts mıt eıner schutz e1n, weil s1e die zuständige Behörde

Ermächtigung lälst den Freiheitsraum ermächtigt, den ÜLE dıe Verleihungsverfü-
ungeachtet ereıts eintretender faktischer gung erweıterten Freiheitsraum des Art

Wirkungen einstweilen unverkürzt. eYy- Abs I A dasjenige Mafs zurückzu-
1ın S1bt der Gesetzgeber mıt eıner Ermes- führen, In welchem das Grundrecht prıvat-
sensermächtigung selne Zwecksetzungs- rechtlich verfalsten Vereinigungen usteht
kompetenz für eiıne ungewIlsse 1el1za Von Miıt der öffentlichen Gewalt entfallen die mıt
Einzelfällen aus der Hand; er überläfst der ihr verbundene Rechtsetzungsmacht SOWIEe
zustandıgen Behörde, bestimmte Freiheits- die weıteren hoheitlichen Berechtigungen
betätigungen normatıv auszuschliefsen. DIe Ob die Wiıderrufsbefugnis ach Art 26a Abs
Effektivität des Grundrechtsschutzes1l? wIird IL, Anı 1 Abs Nrn und Ir
[1UT dann ewahrt, WenNnn auch eiıne solche Be- weıiterhıin In die relig1öse Vereinigungsfrei-
astung als (latenter) ingrı heit eingreift, an VOIN den Folgen ab, die
wirdil> eiıne Entziehungsverfügung auf die Rechts-
Dem lälst sıch NIC. die Rechtsprechung des persönlichkeit der kirchlichen Vereinigun
Bundesverfassungsgerichts entgegenhalten, zeıtigte. Als Körperschaft des öffentlichen
derzufolge eıne Verfassungsbeschwerde QEe= Rechts ist die Vereinigung Juristische Person.
sgen eın Gesetz unzulässig ist, WEenNn die be- erlıer sS1e den Körperschaftsstatus, sollen
auptete Grundrechtsverletzung MC auf s1e ema Arı 1 Abs ICdie
MNO das Ärıterium der Unmittelbarkeit Qe- Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
kennzeichnet ist114 DIie prozeisrechtliche über Vereine Anwendung finden, soweılt sich
ra der Unmittelbarkeit und die mate- aus ihrer Verfassung nıchts anderes ergibt
riellrechtliche ACch der Möglichkeit e1ınes Vereine sind dem Grundsatz ach zunächst
Eingriffs Urc eın ermächtigendes Gesetz einmal, bis ihrer Eintragung 1M Vereıins-
sınd ZWarTr verwandt, aber N1IC. identisch Be- regıster, MC rechtsfähig (S Z 54
trıfft diese Ta ebenso wWIe etwa JeJen1- BGB) Der unfreiwillige Rechtsformwechse]l
ge nach der Relevanz faktischer oder muiıttel- führt aus der Rechtsfähigkeit heraus. Deren
barer Eingriffe die Kategorıen hoheitlicher Wieder-) Erlangung an Von einer DE-
Beeinträchtigungen, welche der IC  I1Ichen Entscheidun ah vgl 60) Abs
Srundrechtliche Abwehranspruch Serichtet BGB) ichert die relig1ıöse Vereinigungs-
ist, handelt CS sich he]l Jjener eın der Sub- freiheit das estehen 1M 1INDIIIC auf die
s1idiarıtät verwandtes Problem der Uumut- Rechtspersönlichkeit, Sreift die Befugnis
arkeit vorlaulger Nichtgewährung verfas- nach ATrı 26a Abs 1, Art Abs
sungsgerıichtlichen Rechtsschutzes1l> Das Nrn und 1rC der ihr
Bundesverfassungsgericht kann Urc  Yre- knüpfenden Folgen auch unter diesem Ge:
chungen des Unmittelbarkeitskriteriums116 sichtspunkt In Art Abs I8 eın
i11Ur aufder Grundlage dieser Unterscheidung
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DO)Art. 26a Abs 7, Ärft Abs {[Uus ist auf Verwirklichung der Religionsfrei-

Nrn f Z und KirchStG heılit angele Er Sibt der betreffenden Reli-
Sionsgesellschaft oder kiırchlichen Vereini-

Was die Widerrufsbefugnis ach Art 26a Abs gung eıne KOorm, die ihr gestattet, als urıstı-
; Art. 1 Abs Nrn I8 Z und sche Person Rechtsverkehr teilzuneh-

ICbetrifft, kann eın ing2rı In Art INEeE  S em vermittelt er unabgeleitete Öf-
Abs ]6 unter dem Gesichtspunkt der fentliche Gewalt. [)a die Korporatıon hre Öf-
Einwilligun ausgeschlossen sein11“ olenti fentliche Gewalt ZWarTr NIC dus derjeniıgen

des Verleihungsstaats ausgegliedert rhält,1L1O11 fit inıurilalls. Ungeachtet er Detailfra-
gen des Problemkreises Grundrechtsver- dieser aber öffentliche Gewalt auch 1L1UT 1ImM
zicht!!? eıne Einwilligun neben der Rahmen se1iner eıgenen verleihen kann, kann

die Korporatıon 1M Kang ihrer öffentlichenDispositionsbefugnis einen Dispositionsakt
voraus!29. Gewalt MC ber dem Verleihungsstaat ste-
Gegenstand einer Einwilligung ist MIC die hen er Freistaat bayern kann eıner Reli-

sionsgesellschaft oder kirchlichen Vereıni-Religionsfreiheit In ihrer Gesamtheıt, SOI11-

dern dasjen1ıge Segment, welches UrCcC. die gung L1UTr mıt Wırkung sıch selbst,
Verleihung des Status eiıner Körperschaft des NIC  Jedoch andere Bundesländer oder

den Bund ollentlıche Gewalt verschaffen: e1-öffentlichen Rechts hinzugewonnen wIird,
der urc Oolfentlıche Gewalt erweıterte Gemeinschaft, die den Körperschaftssta-
Handlungsraum DIie Dispositionsbefugnis [us In Bayern Ylangt, enlelst die Korpora-

tionsrechte dort und nırgendwo sonst122der Jjeweiligen Vereinıgun kann In ezu auf
dieses dSesgment des Grundrechts n1IC. ZWEI- erlıer eıne Gemeinschafl den Charakter der
elhaft Se1IN: DIie Körperschaftsqualität ist mıt Religionsgesellschaft oder kirchlichen Verel-
der Religionsfreiheit N1IC. zwingend VeI- nıgung, SOT: S1e MIC für hre Vertretung
bunden, s1e kann 1L1UTr auf Veranlassung des oder erlälst s1e das Land, MaC. s1e VOINl dem
VON ihr Begünstigten rlangt werden. DDas ihr verliehenen Körperschaftsstatus keinen
Selbstbestimmungsrecht edingt, dafs der eDrauCcC Eiınem Vereın auflserreligiösen
aa eiıne Gemeinschaft, die nN1IC mehr KÖOÖYF- Zwecks ste die Religionsfreiheit NIC: e1-
perschaft seın möchte, auch N1IC. ihrem Korporatıon ohne Vertretungsorgan kann
Status festhalten darfi2l. MIC Rechtsverkeh teilnehmen, außer-
Eın Dispositionsakt kann jedenfalls darın lie- halb des Freistaats kann die VOI ihm verlie-
gen, dals eıne örperschaftlıch verTalste Ver- ene oflfentlıche Gewalt NIC.etalıwerden.
einıgung ormell beschliefst, hre Rechtsform ıne solche eNCM  10N  66 des Körperschafts-
aufzugeben. 1e das Gesetz für diesen Fall status omMm In ihrer Wirkung einem AaUS-

eiıne Befugnis Z Widerruf der Verlei- drücklichen erzZıic sleich DIie Gemeın-
hungsverfügung VOT, kann diese eıinen Eın- schaft nımmt VOIN der Welt Abstand S1e Sibt
M In das Selbstbestimmungsrecht, dıie r_ die erlangte Erweıterung ihres Handlungs-
1g1öse Vereinigungsfreiheit oder den OYrpO- prels. Wenn Art 26a Abs I Art.
ratıven Bestandsschutz MC begründen Abs Nrn Z und KirchStG für die-
Art 206a Abs ÜLE sreift eshalb den Widerruf des Körperschaftsstatus
MC In Anı Abs I e1n, soweılt die Sestatten, geschieht dies NIC. den

illen der betreffenden Gemeinschaft.Vorschrift den Widerrufsgrund des Art. ] Abs
Nr. 1re In eZu nımmt. Insofern Art 26a Abs MC auf die

Zweifelha: ist ingegen, ob auch eın Verhal- Widerrufsgründe des Art Abs Nrn
ten, das MIC die Gestalt elnes (formellen) Z und KırchStG eZzu nımmt, 1e des-
Dispositionsakts aufweist, als Einwilligun halb ebenfalls kein ıngrı In Art Abs I
ewerte werden darf. Der Körperschaftssta- VOT.
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d) Ekingrifisrechtfertigung zweck auch für die Eingriffe In die religiöse

Vereinigungsfreiheit und den korporativen
Einer Eingriffsrechtfertigung bedarf die Bestandsschut:‘ das Interesse der Gläubiger,
Widerrufsbefugnis danach IM 1INDIIC auf In einem Insolvenzverfahren Befriedigung
die Widerrufsgründe des Art. Abs erlangen. Dıieses Interesse ist srundrechtlich
Nrn und IC fundiert; Art Abs ezieht Orde-
Der ingrı In das Selbstbestimmungsrecht rungen In den Kiıgentumsschutz ein.125
Ist NIC. Serechtfertigt, soweıt eın Widerruf ıl0nNnal INan d eıne kirchliche Vereinigun
auf Art 1 Abs Nr. MC verliere Ure den unfreiwilligen Rechts-
wiıird (S d|) die (weiteren) Eingriffe formwechse] hre Insolvenzunfähigkeit, e!l-
In die relıgiöse Vereinigungsfreiheit SOWIEe cheint der Widerruf der Verleihungsverfü-
den korporativen Bestandsschut: eine echt- gung eeıgnet, dem Schrankenzweck die-
fertigung finden, erscheint zweifelhaft NEeN, und auch als erforderlich: Jedentfalls In
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas- Einzelfällen kann die Statusentziehung für
sungsgerichts ist die Religionsfreiheit als die Gewähr des Gläubigerschutzes einNzZIges
vorbehaltlos Sewährtes Grundrecht L11UTr den- Miıttel se1In, 1L1UT auf diese ist die aus
enıgen Schranken unterworfen, die sich aus diesem Grunde Ermessen einräumende Be-
der Verfassung selbst ergeben**, Solche Ver- fugnisnorm ausgerichtet.
fassungsunmittelbare Schranken können Zweifelha: ist hingegen, ob die wıderstrei-
Grundrechte anderer124 oder sonstige uter tenden Rechtspositionen schonendZAus-
VON Verfassungsrang!?> sSeIN. Der ıngrı In sleich eDrac. Sind. Der Gesetzgeber hat
das vorbehaltlos ewahrte Grundrecht bedarf sich klar zugunsten der Gläubigerinteressen
„erst recht‘“ einer hinreichend bestimmten und zulasten der religiösen Vereinigungs-
gesetzlichen Grundlage*26 Kın „Konftlıkt ZWI1- freiheit SOWIEe des korporativen estands-
schen verschiedenen Trägern eines vorbe- schutzes entschieden DIiese Entscheidunhaltlos gewährleisteten Grundrechts SOWIEe WITF. VOrT der Folie des geltenden Insolvenz-
zwischen diesem Grundrecht und anderen rechts, das auf die Besonderheiten der Über-
verfassungsrechtlich seschützten Gütern Ist schuldung oder Zahlungsunfähigkeit gerade
nach dem Grundsatz pra  ischer Konkor- VoNn Instıtuten des Seweihten oder Gesell-
danz lösen, der ordert, dafs MI elıne der sSschaliten des apostolischen Lebens ber
widerstreitenden Rechtspositionen Devor- 882a Abs Z ZPO hinaus NIC. ingeht,
zugt und maxımal behauptet wird, sondern insbesondere den verfassungsrechtlich De-
alle einen möglichst schonenden Ausgleich otenen Schutz säkularrechtliche Adıf-
erfahren<  [°  d  d) Eingriffsrechtfertigung  zweck auch für die Eingriffe in die religiöse  Vereinigungsfreiheit und den korporativen  Einer Eingriffsrechtfertigung bedarf die  Bestandsschutz das Interesse der Gläubiger,  Widerrufsbefugnis danach im Hinblick auf  in einem Insolvenzverfahren Befriedigung zu  die Widerrufsgründe des Art. 1 Abs. 3 S. 2  erlangen. Dieses Interesse ist grundrechtlich  Nrn. 3 und 4 KirchStG.  fundiert; Art. 14 Abs. 1 GG bezieht Forde-  Der Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht  rungen in den Eigentumsschutz ein.!28  ist nicht gerechtfertigt, soweit ein Widerruf  Nimmt man an, eine kirchliche Vereinigung  auf Art. 1 Abs. 3 S. 2 Nr. 4 KirchStG gestützt  verliere durch den unfreiwilligen Rechts-  wird (s. o. 1. d]). Ob die (weiteren) Eingriffe  formwechsel ihre Insolvenzunfähigkeit, er-  in die religiöse Vereinigungsfreiheit sowie  scheint der Widerruf der Verleihungsverfü-  den korporativen Bestandsschutz eine Recht-  gung geeignet, dem Schrankenzweck zu die-  fertigung finden, erscheint zweifelhaft.  nen, und auch als erforderlich: Jedenfalls in  Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-  Einzelfällen kann die Statusentziehung für  sungsgerichts ist die Religionsfreiheit als  die Gewähr des Gläubigerschutzes einziges  vorbehaltlos gewährtes Grundrecht nur den-  Mittel sein, nur auf diese Fälle ist die — aus  jenigen Schranken unterworfen, die sich aus  diesem Grunde Ermessen einräumende — Be-  der Verfassung selbst ergeben!?, Solche ver-  fugnisnorm ausgerichtet.  fassungsunmittelbare Schranken können  Zweifelhaft ist hingegen, ob die widerstrei-  Grundrechte anderer!?* oder sonstige Güter  tenden Rechtspositionen schonend zum Aus-  von Verfassungsrang!? sein. Der Eingriff in  gleich gebracht sind. Der Gesetzgeber hat  das vorbehaltlos gewährte Grundrecht bedarf  sich klar zugunsten der Gläubigerinteressen  „erst recht“ einer hinreichend bestimmten  und zulasten der religiösen Vereinigungs-  gesetzlichen Grundlage!?6, Ein „Konflikt zwi-  freiheit sowie des korporativen Bestands-  schen verschiedenen Trägern eines vorbe-  schutzes entschieden. Diese Entscheidung  haltlos gewährleisteten Grundrechts sowie  wirkt vor der Folie des geltenden Insolvenz-  zwischen diesem Grundrecht und anderen  rechts, das auf die Besonderheiten der Über-  verfassungsrechtlich geschützten Gütern ist  schuldung oder Zahlungsunfähigkeit gerade  nach dem Grundsatz praktischer Konkor-  von Instituten des geweihten oder Gesell-  danz zu lösen, der fordert, daß nicht eine der  schaften des apostolischen Lebens über  widerstreitenden Rechtspositionen bevor-  $ 882a Abs. 2, 3 ZPO hinaus nicht eingeht,  zugt und maximal behauptet wird, sondern  insbesondere den verfassungsrechtlich ge-  alle einen möglichst schonenden Ausgleich  botenen Schutz gegen säkularrechtliche Auf-  erfahren ... .“127  lösung nicht bietet, zwar konsequent: Einen  Da die blankettartig formulierte Widerrufs-  rechtlichen Mittelweg zwischen dem Ausfall  befugnis des Art. 26a Abs. 2 S. 1 KirchStG  der Gläubiger mit ihren Forderungen und  durch die in Art. 1 Abs. 3 S. 2 Nrn. 3 und 4  der wegen $ 42 Abs. 1 S. 1 BGB in eine Auf-  KirchStG genannten Gründe ausgefüllt wird,  lösung mündenden Durchführung eines In-  hängt die Herstellung der praktischen Kon-  solvenzverfahrens zu schaffen, stand dem  kordanz maßgeblich von den mit diesen  Landesgesetzgeber im Hinblick auf die ge-  Gründen verfolgten Zwecken ab.  mäßArt 72 Absı 1 2VArt AB NC  erlassene Insolvenzordnung nicht zu.  aa) Widerrufsgrund: Art. 1 Abs. 3 S. 2 Nr. 4  Eine Lösung einseitig zum Nachteil der  KirchStG  kirchlichen Vereinigungen kann jedoch nur  durch eine Erwägung gerechtfertigt werden,  In Bezug auf den Widerrufsgrund des Art. 1  welche die religiöse Vereinigungsfreiheit und  Abs. 3 S. 2 Nr. 4 KirchStG ist Schranken-  den korporativen Bestandsschutz im Ver-  161C lösung MIC jetet, ZWAaT konsequent: Eınen
Da die blankettartig formulierte Wiıderrufs- recCc  1Ichen Mittelwes zwıischen dem Ausfall
befugnis des Art 26a Abs 1K der Gläubiger mıt ihren Forderungen und
durch die In Art Abs Nrn und der A92 Abs BGB In eine Auf-
MOgenannten Gründe ausgefüllt wird, Ösung mündenden Durchführung e1ines In-
äng die Herstellung der praktıschen Kon- solvenzverfahrens Schalifen, stan: dem
ordanz malsgeblich VONN den mıt diesen Landesgesetzgeber 1M MDG auf die De-
Gründen verfolgten wecken ab mäls Art / Abs In Z Art [4 Abs Nr.

erlassene Insolvenzordnung MC
aa) Widerrufsgrund: Art AbDs. Nr 1ıne Lösung einseltig ZAUE Nachteil der
7E kirchlichen Vereinigungen kann Jedoch [1UT

durch eiıne Krwägung gerechtiertigt werden,
In Bezug auf den Widerrufsgrund des Art welche die religiöse Vereinigungsfreiheit und
Abs Nr. IN ist Schranken- den korporativen Bestandsschutz 1M Ver-
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sleich den Gläubigerinteressen als Rechts- des Körperschaftsstatus Religionsgesell-

Schaliten würdigen: „Eıne Religionsge-posıtionen von mıinderem Gewicht ersche1-
LICIN älst Als eıne solche krwäagung omMm meinschaft, die Körperschaft des öffentlichen
der Mifßsbrauch des Körperschaftsstatus In Rechts werden will, 1NUSS rechtstreu SseIN. S1e
etiraC. 1U eıne kirchliche Vereinigun 11USS die Gewähr dafür bieten, dass s1e das
die mıt diesem Status verbundene nsol- eltende ec beachten, insbesondere die
venzunfähigkeıt bewulst Z Nachteil ihrer ihr übertragene Hoheitsgewalt 1Ur In FEın-

an mıt den verfassungsrechtlichen undGläubiger AaUS, indem s1e Was el einer FK X1-
STeNZ als eingetragener Vereın mıt der Sank- den sonstigen gesetzlichen Bindungen dUuSs-

t1on des 4A3 Abs BGB ewehrt ist wiırt- ben wird.‘“1>0 Das öffentliche Interesse
schaftliche Geschäftstätigkeıt „unter dem der Achtung der staatlichen Rechtsordnun
Dach“ der Körperschaft ausübt, nstatt einen Seiz sıch die Religionsfreiheit n1IC
(insolvenzfähigen) Rechtsträger, e’  z eıne auf eıne Weise urc die der UÜbernahme der

für staatsabgeleitete Körperschaften mafs-GmbH, dafür errichten, könnte dies als
eın Mifßbrauch des Körperschaftsstatus seblichen Gesetzesbindung der Verwaltung
gesehen werden; der Körperschaftsstatus Sleichkäme; allerdings ist die Pflicht ZU Ge:

setzesgehorsam segenüber derjenıgen deswird Z Optimıerun des Gebrauchs der Re-
ligionsfreiheit verliehen, n1IC ZU!T Maxımile- bürgers 1M Hıinblick auf dıe hoheitlichen Be-
rung unternehmerischer (Gewmnne bel Mın1- fugnisse intensiviert!1. Gleichwohl sollen

einzelne erstolse Gesetz und ecCmlerung des amı verbundenen Risikos!2%.
Dıie Fassung, In welcher der Gesetzgeber Art. der Rechtstreue N1IC entgegenstehen,
26a Abs 1,Art 1 Abs Nr. IMN mal dıe entsprechenden Verhaltensweıilisen 1ImM

Kinzelfall VOIN Art D Abs IL Seschütztbeschlossen hat, älst allerdings keıin erk-
mal In der Art eines „Mifsbrauchstatbestan- seın können!2,
des  66 erkennen, das auf einen Vorwurf unred- Der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung

ausdrücklich aufgegriffen*. In den Sewähl-lichen Verhaltens abzıelte; vielmehr werden
unverschuldet In eıne wirtschaftliche a_ ten Formulierungen sind allerdings dıe Ver-
ge seratende Vereinigungen der Sle1- leihungsvoraussetzung In Art. 26a Abs

MC („rechtstreu S$1iNnd“) und derchen Widerrufsbefugnis unterworfen wWI1e die-
Jenıgen, die ihren Körperschaftsstatus ent- Widerrufsgrund („an der Rechtstreue he-

dem mıt der Verleihung verfolgten sründete Zweifel bestehen“) MC Vollstan-
WEeC einsetzen. In eiıner olchen Ermäch- dig koordinier Eın Unterschied esteht
tiıgung ist eın schonender Ausgleich der be- ZWarTr MI 1mM Merkmal der Rechtstreue,
teiligten Rechtspositionen n1IC. erken- ohl aber In den Anforderungen hre Sub-
111e  S stantı1erung. Muls dıe zuständige Behörde
Soweıt Art. 26a Abs IO den bel Verleihung des Körperschaftsstatus VOIl

Widerrufsgrund des Art. Abs Nr. der Rechtstreue der antragstellenden Ge:
In In eZzu nımmt, ist die Vorschrift meinschaft überzeugt se1n, senugen für die
mıt Art Abs 1, unvereinbar. Entziehung „begründete weifel“, eıne Über-

zeugung VO Verlust der Rechtstreue ist
N1IC erfordertDO) Widerrufsgrund: Art Abs. Nr

KirchStG eiıne Gemeinschaft rechtstreu ist, kann 1Im
Hınblick auf die Verleihung L1UTr auf Grund

Der Schrankenzweck für den Widerrufs- einer Gesamtwürdigung festgestellt werden,
srund des Art. Abs Nr. KıirchStG die sowohl vergangenes Verhalten einbezieht
ist VOT dem Hintergrund der verfassungsge- als auch eiıne rog2nose ber das zukünftige
richtlichen Rechtsprechun Z Verleihung stellt „Eıne Religionsgemeinschaft, die den
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Status eiıner Körperschaft des öffentlichen erdacht“ etwa 1ImM Polizeirecht Dessen
Rechts erwerben will, IN1NUSS insbesondere die WEC. schadensträchtige Geschehensabläu-
Gewähr alur bieten, dass ihr künftiges Ver- fe recChtzeıtı unterbrechen, erfordert
halten die In Art ( Abs umschriebe- Handlungsmöglichkeiten auch be]l noch)
en fundamentalen Verfassungsprinzipien, unsicherer Sachlage*>, Ist das Vorliegen der
die dem staatlichen Schutz anvertrauten für eın Gefahrurteil relevanten Tatsachen
Grundrechte Drıtter SOWIE die Grundprinzi- (AW Fall des Gefahrverdachts), kann die
pıen des freiheitlichen Religions- und Staaäats: Sicherheitsbehörde typischerweise D VOT-
kiırchenrechts des Grundgesetzes NIC. De- äufige Maisnahmen reiffen, sich insbeson-
fährdet.“l£&4 Auch die Prognose mMuUu sich aber dere 1M Rahmen eines soz Gefahrerfor-
auf Tatsachen bezıehen, VOIN deren Vorliegen schungseingriffs weıteren Aufschlufs ber
sich die zuständige Behörde überzeugt hat den Sachverhalt verschaffen!. Darın bildet
Wenn der Gesetzgeber für den 1lderru „be- sıch der verfassungsrechtliche Ausgleich VOIN
rundete weifel“ der Rechtstreue SenU- Seschütztem Grundrecht des Eingriffsadres-
gen Jälst, nımmt en MC das In der verfas- saten und öffentlichem Interesse ab omMm
sungsgerichtlichen Rechtsprechung ange- letzterem eın besonders Srolses Gewicht

Prognosemerkmal In eZu er ordnet kann das einfache ec ausnahmsweise
vielmehr eıne Absenkung des Beweismafses einer auf Neutralisierung möglıicher Scha-

densursachen Serichteten alsnahme e_
DIe Rechtsordnung sanktioniert In vielen Ge* mächtigen, obwohl sich die Behörde VOIN
setzen SewIlsse normwildrigen Verhal- Vorliegen der gefahrbegründenden Umstän-
tens mıt dem Verlust einer günstigen Rechts- de noch) ar NIC hat überzeugen kön-
posıtion. DIie entsprechenden Vorschriften nen 137
setzen eweıls die Feststellung des Vorwurfs, eWl IS die auf weiıfel der Rechtstreue
mithin das Bewelsmaflfs der Überzeugung VOTI- gestutzte Widerrufsbefugnis ee1gnet, die
aUus SO kann eın Vereıin verboten werden, Durchsetzung des Schrankenzwecks, des
ennn „seıne Zwecke oder se1ne Tätigkeit den Interesses der verfalsten Allgemeinheit der
Strafgesetzen zuwı1derlaufen“ oder C sich Achtung ihres Rechts, OÖrdern S1e mag

dıe verfassungsmäfsige OÖrdnung oder Jjedenfalls In Fällen bedeutenden Rechts-
den edanken der Völkerverständigung rich- bruchs auch erforderlich sSeIn. Ob dieses
66 (S Abs ereinsG), eın Gewerbe Interesse mıt der religiösen Vereinigungs-
kann untersagt werden, „WENN Tatsachen freiheit SOWIE dem korporativen estands-
vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des schutz schonend ZU Ausgleich CDraAC Ist,
Gewerbetreibenden In eZzu auf dieses erscheint ıingegen zweılelha Problembe-
Gewerbe dartun“ (S 35 Abs GewÖO), die haftet ist €1 wenıger das Merkmal der
Genehmigung Z Betrieb eıner atomtech- Rechtstreue elbst, dem als Konstrukt Ver-
nischen Anlage kann wılderrufen werden, fassungsgerichtlicher Judikatur el der An-
„WENN die Vorschriften dieses eset- wendung des einfachen Rechts eıne der Re-
Z08q  [  d  Status einer Körperschaft des öffentlichen  Verdacht“ etwa im Polizeirecht. Dessen  Rechts erwerben will, muss insbesondere die  Zweck, schadensträchtige Geschehensabläu-  Gewähr dafür bieten, dass ihr künftiges Ver-  fe rechtzeitig zu unterbrechen, erfordert  halten die in Art. 79 Abs. 3 GG umschriebe-  Handlungsmöglichkeiten auch bei (noch)  nen fundamentalen Verfassungsprinzipien,  unsicherer Sachlage!®, Ist das Vorliegen der  die dem staatlichen Schutz anvertrauten  für ein Gefahrurteil relevanten Tatsachen un-  Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzi-  gewiß (Fall des Gefahrverdachts), kann die  pien des freiheitlichen Religions- und Staats-  Sicherheitsbehörde typischerweise nur vor-  kirchenrechts des Grundgesetzes nicht ge-  läufige Maßnahmen treffen, sich insbeson-  fährdet.‘“!% Auch die Prognose muß sich aber  dere im Rahmen eines sog. Gefahrerfor-  auf Tatsachen beziehen, von deren Vorliegen  schungseingriffs weiteren Aufschluß über  sich die zuständige Behörde überzeugt hat.  den Sachverhalt verschaffen!®®. Darin bildet  Wenn der Gesetzgeber für den Widerruf „be-  sich der verfassungsrechtliche Ausgleich von  gründete Zweifel“ an der Rechtstreue genü-  geschütztem Grundrecht des Eingriffsadres-  gen läßt, nimmt er nicht das in der verfas-  saten und öffentlichem Interesse ab. Kommt  sungsgerichtlichen Rechtsprechung ange-  letzterem ein besonders großes Gewicht zu,  legte Prognosemerkmal in Bezug, er ordnet  kann das einfache Recht ausnahmsweise zu  vielmehr eine Absenkung des Beweismaßes  einer auf Neutralisierung möglicher Scha-  an.  densursachen gerichteten Maßnahme er-  Die Rechtsordnung sanktioniert in vielen Ge-  mächtigen, obwohl sich die Behörde vom  setzen gewisse Fälle normwidrigen Verhal-  Vorliegen der gefahrbegründenden Umstän-  tens mit dem Verlust einer günstigen Rechts-  de (noch) gar nicht hat überzeugen kön-  position. Die entsprechenden Vorschriften  nen!37,  setzen jeweils die Feststellung des Vorwurfs,  Gewiß ist die auf Zweifel an der Rechtstreue  mithin das Beweismaß der Überzeugung vor-  gestützte Widerrufsbefugnis geeignet, die  aus. So kann ein Verein verboten werden,  Durchsetzung des Schrankenzwecks, des  wenn „seine Zwecke oder seine Tätigkeit den  Interesses der verfaßten Allgemeinheit an der  Strafgesetzen zuwiderlaufen“ oder „er sich  Achtung ihres Rechts, zu fördern. Sie mag  gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder  jedenfalls in Fällen bedeutenden Rechts-  den Gedanken der Völkerverständigung rich-  bruchs auch erforderlich sein. Ob dieses  tet“ ($ 3 Abs. 1 S. 1 VereinsG), ein Gewerbe  Interesse mit der religiösen Vereinigungs-  kann untersagt werden, „wenn Tatsachen  freiheit sowie dem korporativen Bestands-  vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des  schutz schonend zum Ausgleich gebracht ist,  Gewerbetreibenden  in bezug auf dieses  erscheint hingegen zweifelhaft. Problembe-  Gewerbe dartun“ ($ 35 Abs. 1 S. 1 GewO), die  haftet ist dabei weniger das Merkmal der  Genehmigung zum Betrieb einer atomtech-  Rechtstreue selbst, dem als Konstrukt ver-  nischen Anlage kann widerrufen werden,  fassungsgerichtlicher Judikatur bei der An-  „wenn gegen die Vorschriften dieses Geset-  wendung des einfachen Rechts eine der Re-  zes ... erheblich oder wiederholt verstoßen  ligionsfreiheit konforme Gestalt gegeben  ... wird“ ($ 17 Abs. 3 Nr. 3 AtomG), „erweist  werden kann, als vielmehr die vom Gesetz-  sich jemand als ungeeignet oder nicht befä-  geber verfügte Absenkung des Beweismaßes.  higt zum Führen von Kraftfahrzeugen“, ist  Die Entziehung des Status einer Körper-  ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen ($ 3 Abs.  schaft des öffentlichen Rechts bewirkt den  SI SAO)  Verlust nicht nur des hoheitlich erweiterten  Aufunsichere Sachverhalte stützt die Rechts-  Handlungsraums, sondern zunächst auch  ordnung nur ausnahmsweise Eingriffsbefug-  der Rechtspersönlichkeit; die Körperschaft  nisse. Bekannt sind solche Maßnahmen „auf  wird in ein Leben als nichtrechtsfähiger Ver-  163erheblich oder wiederholt verstolsen 1gionsfreiheit konforme Gestalt gegebenq  [  d  Status einer Körperschaft des öffentlichen  Verdacht“ etwa im Polizeirecht. Dessen  Rechts erwerben will, muss insbesondere die  Zweck, schadensträchtige Geschehensabläu-  Gewähr dafür bieten, dass ihr künftiges Ver-  fe rechtzeitig zu unterbrechen, erfordert  halten die in Art. 79 Abs. 3 GG umschriebe-  Handlungsmöglichkeiten auch bei (noch)  nen fundamentalen Verfassungsprinzipien,  unsicherer Sachlage!®, Ist das Vorliegen der  die dem staatlichen Schutz anvertrauten  für ein Gefahrurteil relevanten Tatsachen un-  Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzi-  gewiß (Fall des Gefahrverdachts), kann die  pien des freiheitlichen Religions- und Staats-  Sicherheitsbehörde typischerweise nur vor-  kirchenrechts des Grundgesetzes nicht ge-  läufige Maßnahmen treffen, sich insbeson-  fährdet.‘“!% Auch die Prognose muß sich aber  dere im Rahmen eines sog. Gefahrerfor-  auf Tatsachen beziehen, von deren Vorliegen  schungseingriffs weiteren Aufschluß über  sich die zuständige Behörde überzeugt hat.  den Sachverhalt verschaffen!®®. Darin bildet  Wenn der Gesetzgeber für den Widerruf „be-  sich der verfassungsrechtliche Ausgleich von  gründete Zweifel“ an der Rechtstreue genü-  geschütztem Grundrecht des Eingriffsadres-  gen läßt, nimmt er nicht das in der verfas-  saten und öffentlichem Interesse ab. Kommt  sungsgerichtlichen Rechtsprechung ange-  letzterem ein besonders großes Gewicht zu,  legte Prognosemerkmal in Bezug, er ordnet  kann das einfache Recht ausnahmsweise zu  vielmehr eine Absenkung des Beweismaßes  einer auf Neutralisierung möglicher Scha-  an.  densursachen gerichteten Maßnahme er-  Die Rechtsordnung sanktioniert in vielen Ge-  mächtigen, obwohl sich die Behörde vom  setzen gewisse Fälle normwidrigen Verhal-  Vorliegen der gefahrbegründenden Umstän-  tens mit dem Verlust einer günstigen Rechts-  de (noch) gar nicht hat überzeugen kön-  position. Die entsprechenden Vorschriften  nen!37,  setzen jeweils die Feststellung des Vorwurfs,  Gewiß ist die auf Zweifel an der Rechtstreue  mithin das Beweismaß der Überzeugung vor-  gestützte Widerrufsbefugnis geeignet, die  aus. So kann ein Verein verboten werden,  Durchsetzung des Schrankenzwecks, des  wenn „seine Zwecke oder seine Tätigkeit den  Interesses der verfaßten Allgemeinheit an der  Strafgesetzen zuwiderlaufen“ oder „er sich  Achtung ihres Rechts, zu fördern. Sie mag  gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder  jedenfalls in Fällen bedeutenden Rechts-  den Gedanken der Völkerverständigung rich-  bruchs auch erforderlich sein. Ob dieses  tet“ ($ 3 Abs. 1 S. 1 VereinsG), ein Gewerbe  Interesse mit der religiösen Vereinigungs-  kann untersagt werden, „wenn Tatsachen  freiheit sowie dem korporativen Bestands-  vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des  schutz schonend zum Ausgleich gebracht ist,  Gewerbetreibenden  in bezug auf dieses  erscheint hingegen zweifelhaft. Problembe-  Gewerbe dartun“ ($ 35 Abs. 1 S. 1 GewO), die  haftet ist dabei weniger das Merkmal der  Genehmigung zum Betrieb einer atomtech-  Rechtstreue selbst, dem als Konstrukt ver-  nischen Anlage kann widerrufen werden,  fassungsgerichtlicher Judikatur bei der An-  „wenn gegen die Vorschriften dieses Geset-  wendung des einfachen Rechts eine der Re-  zes ... erheblich oder wiederholt verstoßen  ligionsfreiheit konforme Gestalt gegeben  ... wird“ ($ 17 Abs. 3 Nr. 3 AtomG), „erweist  werden kann, als vielmehr die vom Gesetz-  sich jemand als ungeeignet oder nicht befä-  geber verfügte Absenkung des Beweismaßes.  higt zum Führen von Kraftfahrzeugen“, ist  Die Entziehung des Status einer Körper-  ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen ($ 3 Abs.  schaft des öffentlichen Rechts bewirkt den  SI SAO)  Verlust nicht nur des hoheitlich erweiterten  Aufunsichere Sachverhalte stützt die Rechts-  Handlungsraums, sondern zunächst auch  ordnung nur ausnahmsweise Eingriffsbefug-  der Rechtspersönlichkeit; die Körperschaft  nisse. Bekannt sind solche Maßnahmen „auf  wird in ein Leben als nichtrechtsfähiger Ver-  163wird“ (S 117 Abs Nr. omG), „erwelst werden kann, als vielmehr die VO Gesetz-
sıch Jemand als ungee1ıgnet oder NIC. hbefä- cn verTugte Absenkung des Bewelsmaflses.
hıst ZU Führen Von Kraftfahrzeuge ist DIie Entzıehung des Status einer Körper-
Ihm die Fahrerlaubnis entziehen (S Abs schaft des öffentlichen Rechts ewirkt den

StEVG Verlust MI 1L1UTr des hoheitlich erweıterten
Aufunsichere Sachverhalte STUTZT dıe Rechts- Handlungsraums, sondern zunächst auch
ordnung I11UT ausnahmsweise Eingriffsbefug- der Rechtspersönlichkeit; die Körperschaft
NnISSe. Bekannt siınd solche alsnahmen „auf wırd In eın en als niıchtrechtsfähiger Ver-
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eın zurückgestofsen. Stellt sich ach einem WEeINNzAnhaltspunkte vorliegen, dais eın
Widerruf heraus, dafs die Zweifel der 1LUS cu wird, der säkularrechtlich STral-
Rechtstreue doch MC begründet bare emente nthält möglich C)-

können ırreparaDble chäden entstanden se1n, scheinen; auf Sıtuationen dieser Art ist Art.
MI L1UTr materielle, sondern auch, Abs Nr. 1rC jedoch MC abh-
insbesondere, immaterielle. Bedenkt INall, estimmt. Im übriıgen käme dann hnehiıin

eın Verbot der betreffenden Gemeinschaft Inda{fs dem Körperschaftsstatus eıne Anerken-
nungsfunktıion zukommt, Cl Prämıie für die Betracht!. In der Ermächtigung Z

Identifikation des partikularen Interesses mıt Widerruf „auf Verdacht“ fehlender Rechts-
dem Gemeinwohl darstellt, bringt sein Ent- reue 1e. kein angemessener Ausgleich VON

zug zumal, WEeNn Cl sich, wWIe In Anbetracht Schrankenzweck einerseıts und relig1ıöser
der Seltenheit des Ereignisses erwarten, Vereinigungsfreiheıt SOWIE korporativem Be-

standsschutz andererseiıits.In er Offentlichkeit ereignet eiıne manı-
este Rufschädigung mıt siıch: iıne relig1iöse Art 26a Abs IO ist eshalb 1IN-

sofern mıt Artı Abs I unvereinbar,Vereinigun verliert, des Rechtsbruchs Velr-

ächtig, das Vertrauen des Staates als Orga- als dıe Vorschrift Aaus dem In Art ] Abs
nısatıon der verfalsten Allgemeinheıt Nr. IN bezeichneten A den

Widerruf der Verleihungsverfügung Sestat-Man mag ZWaTr erwäagen, dais Art. Abs
Nr. 1rC auf Schwierigkeıiten reagıert, tel
denen die behördliche Überzeugungsbildung

Vereinbarkeıit VonNn Art 263a AbSsS1mM Hıinblick auf die Innenverhältnisse der be-
treffenden Gemeinschaften ausgesetzt seın I® mMıiıt dem Gru
kann, eın gerıngeres Beweismafs also dem
Umstand erecht werden soll, da{fs sich das Dıie ın Art 206a Abs IOe_
en relig1öser Korporationen aus staat- sehene efugnıs, eıne Neuverleihung des
lıcher Perspe  1ve mıtunter In einer Art Körperschaftsstatus mıt der Auflage VeI-

de DOx'  66 abspie Allerdings etr1ı das sehen, daß wirtschaftliche Betätigungen 1Ur

Merkmal der Rechtstreue In erster Linıe die WK e1gene, VOIN der Körperschaft etrenn-
Aufßenbeziehungen, also die Yrage, wI1e sich te juristische Personen In den Formen des
die Gemeinschaft der sS1e umgebenden, Wirtschaftsrechts erfolgen dürfen, Ist möglı-

cherweise mıt Art Abs I unverein-UuUrc das staatliche ecC geordneten Sphä-
erhält em würde In einer Herabset- bar.

zung des Beweismafses die Entscheidun des DIie Religionsfreiheit umfaflt AIIS einheitli-
ches Grundrecht unter anderen Gewährlei-Grundgesetzes eıne Staatsaufsicht be-

üglich religıöser Vereinigungen überspielt tungen das Selbstbestimmungsrecht, die 1e-

S1e waren nıcht MN dem erdaCc. des 1g1öse Vereinigungsfreiheit und den OrpO-
ständigen Amtswalters, sondern auch den ratıven Bestandsschut
Verdächtigungen ihnen IC Wohlgesonne- Das Selbstbestimmungsrecht chützt die Or-

ganisationshoheıt, also die reiheıit, eiınener schutzlos ausgeliefert.
ıne eIugnıs ZU Widerruf der Verle1i- Rechtsform anzunehmen, weıtere, zugeord-
hungsverfügung ereits bel weılleln der ete Rechtsträger errichten und die wahr-
Rechtstreue könnte allenfalls adurch DEe- zunehmenden uTrgaben verteilen. nter-
rechtfertigt werden, dafs den bel einem essenten Körperschaftsstatus erleiden ıIn
Widerruf drohenden Beeinträchtigungen für ihrem Selbstbestimmungsrecht einstweilen
die Vereinigun überwiegende Nachteile für keine Einbulse:; sS1€e können hre Organıisatıon
dıe Allgemeinheit segenüberstünden. Das ach elıeben einrichten. Von der eIugn1s,

eıne Auflage ach Art 26a Absmag In Qanz ungewöhnlichen Sıtuationen
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In anzuordnen, kann die zuständige religiösen Vereın vergleichbar ist, dieses
Behörde 1L1UTr In einem Verleihungsverfahren Grundrecht aber 1L1UT die Vereinigun: DI1-
Gebrauch machen, das ema /ANRE 26a Abs vatrechtlichen, NIC öffentlich-recht-
IVeinen Yqa:voraussetzt An- lıchen Zusammenschlüssen chützt Der

ders als die Wiıderrufsbefugnis begründet Art. aa MU: ber seline öffentliche Gewalt Je-
26a Abs eeshalb keinen Eın- erzeit In vollem Umfang verfügen können;
161 In das Selbstbestimmungsrecht. tellte eın Grundrecht frel, eine öffentlich-
Der korporative Bestandsschutz begründet rechtliche UOrganisationsform wählen, WAa-
eın Abwehrrecht Beeinträchtigungen das Verfügungsmonopol selbst dann NnIC
des bestehenden Körperschaftsstatus. Der ewahrt, WenNnn lediglich eın Verleihungsan-Körperschaftsstatus wırd UK Art 26a spruch nach Ermessen bestünde AllerdingsAbs MNO ZWAaT „als solcher“ Vel- Ist 1ImM INDIIIC auf Art 26a MC be-
schlechtert, die Befugnis Sestattet Jedoch rücksichtigen, da{fs die Verleihung Serade el-
keine Einschränkungen ereits bestehender I1E kirchliche Vereinigun eträfe, der eben
Posıtionen. Kın ingrı In den korporativen keine staatliıche öffentliche Gewalt übertra-
Bestandsschutz omMmm eshalb NIC. In Be- gen wird. Im übrıgen 1en der Körper-tracht schaftsstatus 1M nstıtutionellen Staatskir-
DIe relıgiöse Vereinigungsfreiheit garantıert chenrecht Serade der Verwirklichung der Re-
die Assoz1lation auf eiıne Weılse, die die Teil- ligionsfreiheit. Diesem WEeC wırd In beson-
nahme Rechtsverkehr SestatteL, Ss1e Ver- derem alse eın Verständnis der religiösenmıttelt einen NSpruc. auf Rechtspersön- Vereinigungsfreiheit erecht, das auch eine
ichkeit, NIC Jedoch auf eine bestimmte Auswahlfreiheit einschliefst SO entstünde
Rechtsform. Entschlie sıch der esetzge- möglicherweise eın „überschiefsender“, Von
ber, die Auswahl verkleinern, z1e er die der Verfassung N1IC intendierter Be-
Grenzen der Auswahlfreiheite eın Ge- standsschutz für „Erwerbschancen“ auf den
setZ, das eıne bestimmte Rechtsform DE Körperschaftsstatus Jede ungünstige Ande-
chafft, ware als normatıver ingrı Welr- rung der MC 1mM Verfassungsrang stehen-
ten, und ZWAaT auch dann, WenNnn och (we den Voraussetzungen für dener insbe-
nıgstens) eine weıtere ZUTr Verfügung sStUun- sondere aber die Abschaffung einer der
de, die als Jurıstısche Person ausgestaltet, Zul= gebotenen Rechtstormen ware be]l Anerken-
gang Z Rechtsverkehr vermıttelte Mıt nung der Auswahlfreiheit Art Abs IM
Art 26a Abs IO hat der Ge- essen ıne Anpassung einfachge-setzgeber allerdings NIC den KÖörper- setzlichen nstıtutionellen Staatskirchen-
schaftsstatus beseitigt, sondern ihn Urc e1- rechts ware [1UT dann möglıch, WeNn YUund-

Ermächtigung inhaltlicher Modifika- rechte oder uter Von Verfassungsrang dies
tion unattraktiver emacht Darın kann eın rechtfertigten. en diesem Gesichtspunktfaktischer iıngrı Jlegen der Verfestigung ist auch bedenken, dafs
Yraglıc. erscheint allerdings bereits, ob die das öffentlich-rechtliche „Mehr“, das die Ver-
religiöse Vereinigungsfreiheit auch A eihung des Körperschaftsstatus dem UG
wahlfreiheit!199 ist In diesem Fall ware der die Religionsfreiheit eröffneten Handlungs-Gemeinschaft, welche dıe Voraussetzungen T1aUm hinzufügt, NIC schon In Art Abs 1,für unterschiedliche Rechtsformen rfüllt, angele ist, das Grundrecht In seinem
das ec sSarantıert, die für hre Zwecke Schutzbereich die hinzukommenden Be-
besten passende auszusuchen. e  en eıne rechtigungen erst mıt Verleihung aufnimmt
solche Sichtweise pricht, dafs A Abs 1, und DE insofern korporativen estands-

In der un  10N der religiösen Vereıni- schutz gewährleistet Dıiese Grundstruktur
gungsfreiheit Art Abs für den NnIC würde mıt der Konstruktion einer Auswahl-
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Nr. KirchStG auch Art 1497 Absfreiheit estört. Dıie Auswahlfreiheit ist des-

halb VON der religıösen Vereinigungsfreiheit Das andesrechtliche Selbstbestim-
MC umfalst. mungsrecht bleibt ach Inhalt und Umfang

nıcht hınter dem bundesrechtlichenDIie Normıierung der eIugnıs des Art 26a
Abs KirchStG sreift unter keinem Ge: rück140. Art 26a Abs 1, Art Abs
sichtspunkt In den Schutzbereich VOINl Art Nrn und 1rC verstoflsen

AT 107 Abs In SelbstbestimmungSs-Abs 1, eın
KEC religıöse Vereinigungsfreiheit und

Vereinbarkeılt der welteren korporatıver Bestandsschutz lassen sich
Vorsc des Art 26a IrC auch der andesrechtlichen Religionsfreiheıit

mMıIt dem Gru zuordnen, dıe 1M übrigen WIe In Art. Abs
In schrankenlos gewährleistet ist

DIe Verleihungsbefugnıis des Art. 26a Abs
KirchStG Ist In den Tatbestandsmerk-

malen Art Abs KirchStG nachge- rgebnis
bildet. Beide Vorschriften sreifen dıie echt-

DIie Widerrufsbefugnis des Art 26a Abssprechung des Bundesverfassungsgerichts
Art SA Abs WRV auf: dafs eın Ver- KirchStG ist insofern mıt Art 140

leihungsermessen eingeräumt ISt, erscheımint AT IS Abs WRV unvereinbar,
1mM Hınblick auf den beschränkten person- als s1e auf den Widerrufsgrund des Art

Abs Nr. KirchStG Überschul-lichen, L1UT Religionsgesellschaften erfassen-
den Anwendungsbereich dieser Vorschrift als dung oder Zahlungsunfähigkeit eZUu
unbedenklich. DIie Befugnıis Z Anordnung nımmt.

DIie Widerrufsbefugnis des Art. 26a AbsVOIN Auflagen Art 206a Abs KirchStG)
1en der Sicherstellung der Verleihungsvor- 1KE Ist insofern mıt den Uurc
aussetzungen; s1e ist Zweifeln ihrer Ver- Art Abs I Sgewährten Garantıen

der relıg1ösen Vereinigungsfreiheıit undfassungsrechtlichen Zulässigkeit ebenfalls
nıcht ausgesetzt. 1es Sılt auch für Art. 26a des korporatıven Bestandsschutzes
Abs KirchStG DIie Befugnisse ZUT vereinbar, S s1e auf dıe Widerrufsgründe
Rücknahme einer Verleihungsverfügung des Art 1 Abs Nrn und KirchStG
ach Art. 26a Abs 1, Art Abs ezu nımmt.
1IrCc und Z Widerruf ach Arı 26a Dıe weıteren Bestimmungen des Art. 26a
Abs KirchStG tellen Sonderfälle aus KirchStG lassen Verstöfse verfas-
dem allgemeınen Verwaltungsrecht geläufi- sungsrechtliche orgaben N1IC erken-
ger Regelungen dar, deren Verfassungsmä- nMenNn

isıgkeıit n1ıC In Ya: sSTe Art 26a Abs
INwurde 1ImM Zusammenhang mıt

dem Selbstbestimmungsrecht SewürdiIgt; Prof. Dr. Stefan Korioth ıst nhaber, Kal Fn-
Art 26a Abs In kann als Be- gelbrecht wissenschaftlicher 'Sısten des

Lehrstuhls FÜr Öffentliches (270) und KIr-standsschutznorm keine geschuützten OSI-
tionen verletzen. chenrecht der Unwersita München

| Vereinbarkeıit mMIt der Verfassung des
Freistaats Bayern

Aus den rwägungen verstöfst dıe Be-
fugnıs aus Art 206a Abs 1, Art Abs
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d20095, 584 Gesetzgebungsmaterialien: Par- reichs ist jedoch fraglich, vgl Daur, DIe Rechtsbe-
lamentsdrucksachen: Drs 5/3311 (Gesetzent- ziehungen zwıschen der evangelıschen Kirche und
wurf), 5/4057 (Anderungsantrag), 5/4307 (Be- den Kommunıtäten, Bruderschaften und Orden,
richt des Ausschusses für VerfassungSs-, Rechts- und evV 36 99 229 (238 ff., 248 ff.)
Parlamentsfragen); Plenarprotokolle: VOIN

Einzelheiten hbei Haerıng, Grundfragen der Le-10 2005, 3075 ff (erste Lesung), VO
bensgemeinschaften der evangelischen KRäte, InIl 2005, 4107 ff zweıte Lesung); Aus-

schufsprotokolle: Ausschufs für VerfassungSs-, HdbKathKR, 1999, 591 (600 ff.)
Rechts- und Parlamentsfragen APr. Nr. 36 VOIN 153 Kın vitae fraternae COeTtus can ALl C® 1983 ann

2005, fl APr. Nr. 4.() VO J6 2005, 1Im Eigenrecht eines Säkularinstituts vorgesehen1E Ausschulfs für Staatshaushalt und Finanzfra- se1n, unterscheidet sıch jedoch insbesondere durch
gen APr. Nr. Ul VO ] 20095, 167 ff. die auctorıtas SuperlorIis (can. 608 SI6 1983 VON

er vgl Stelkens/U Stelkens, In Stel- einem Religioseninstitut.
kens/Bonk/Sachs, VwVIG, 2001, 30 Rn ff. Der CI 1983 verwendet diese Begriffe anders als
ZAUG entsprechenden Regelung des Bundesrechtes. zahlreiche eltende Kıgenrechte nıcht mehr. ach
DIe auf den S1t7 bezogene Verleihungsvorausset- (CAl  S 488 20 GIE 1917 wird In einem Orden elerli-
zung2 Ist In Art. Abs Nr. und In Art. 26a che, In eıner Kongregation einfache Profefs abge-

legt (ZU den Folgen für das alte Recht Jone, G@e-Abs KırchStG unterschiedlich geregelt; KIr-
chen können den Körperschaftsstatus erlangen, setzbuch der lateinischen Kırche, 1} 1950,
WEINN ihnen bereits ihrem S1t7 In einem Anm Cd]  S 02)

1()deren Bundesland verliehen Ist; Orden hingegen er Socha, DIe Gesellschaften Apostolischen D
mussen In Bayern verwurzelt seln. DIie Verlegung ens 1M Kirchenrecht, AfkKR 152 1983),des Sıtzes In eın anderes Bundesland ann einen (7/8 ff., 119}Widerruf [1UT ann begründen, WEl die KINgeseS-
senheit durch eine Auflage ach AT 26a Abs Pree, InN: CIE: Bearb 2000, (a  S 145 Rn
KirchStG Sesichert Ist. I Pree, InN: CIC. Bearb 2000, Cd  S 11.A Rn

und Inwleweıt neben Art. 26a Abs Ie ine Cal 034 I8 741 CI 1983 entsprechendeInoch die allgemeinen Regeln der Art. 48, Regelung besteht NIC. allerdings sSetiz Cd]  S (1849 BayVwVifG angewendet werden können, Ist frag-
ich Be1l eıner Rücknahme spricht die An-

CIE 1983 die Vermögensfähigkeit VOTaUS, die dıe
Rechtsfähigkeit anknünpft, vgl Slepen, Vermögens-nahme eıner Sperrwirkung, da{fs die Regelung In recht der klösterlichen Verbände, 1963, 7 9 ff.AD 26a Abs und Art. 1 Abs KirchStG

keine Art. Abs Z ayVw vergleichbaren für den I I9 1Im Ergebnis WIe 1er HMaering,
Fn 77 994; Pree, In: GIC! ear 2000, Cd]  SVertrauensschutztatbestände nthält. Der Wegfall 1 Rn

VOonNn Verleihungsvoraussetzungen ann dem Wort-
aut VON /ANAE 26a Abs und Art. Abs 14 Haerıng, Fn 7! 599 Aufstellung In Deutsch-
InG Semäfs anders als ach Art. AQ Abs Nr. and tätıger Instıtute und Gesellschaften lUrI1s DOT-
ayVw uch hne Gefährdung des öffentlichen tific1 und 1Ur1s dioecesani In Heimerl/Pree, and-

Interesses eine Widerrufsanordnung begründen, buch des Vermögensrechts der katholischen Kır-
Was ebenfalls eiıne Ergänzung durch die allgemel- che, 1993, 928 if.
[E Regeln nahelegt (zum Problem des Ausschlus-
SCS VOIN Art 45, 49 BayVwVifG vgl achs, In Stel- BVerfGE 7 9 138 65 Hesse, Das Selbstbestim-
kens/Bonk/Sachs, VwVIG, 2001, 458 Rn ff mungsrecht der Kirchen und Religionsgesellschaf-

ten, In: HdbStKirchR, Bd Il 1994, Z (35Kopp/Ramsauer, 2000, Nal S if.
für das Bundesrecht). 16 BVerfGE IS 385 SOM weıterhın BVerfGE (0, 138
Anı 164 f D} 366 (404 D BVerfG (Kammer) NJW

1999, 390; Hollerbach, 1n HStR, 6, 1989, 139
DIie Wendung „Öffentlich-rechtliche Kirche“ 1ST VOoOr Rn 11; Morlok, ın Dreıer, Bd 3, 2000, Art. 137

WRV Rn 46dem Hıntergrund VonNn Art. 153 Abs zumın-
dest unscharf. Vereinıgungen, die eıner weltan-
schaulichen Gemeimnschaft angehören, sınd mıt Drs 5/3311 eıne Ausweılıtung der bishe-

rıgen Praxıs ist ber nıcht intendiert.“dem Kürzel eiıner kirchlichen Vereinigun: nıcht
158treffend erfalst. Ferner mag das Merkmal des „An: Nach dem Gesetzentwurf sollen neben Orden

sehörens“ Zuordnungsverhältnisse des kanoni- Cd|  S 488 D CTE 1917 Jedenfalls Säkularinstitute
schen Kechts abbilden können, seıne Brauchbar- erfalst se1n, Drs 5/35311
keit für die Ordnungen des protestantischen Be-
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19 RBVerfGE ( 138 (162); 5 9 22() (242); 5 9 366 (391) 30 ZUu Beschränkungen el der Errichtung öffentlich-

46, (85  = rechtlich verfaflster Rechtsträger mıt Wirkung für
den staatlıchen Bereich Mainusch, Staatskirchen-

A) BVerfGE A 138 (162) rechtliche Überlegungen ZUT kirchlichen Organı-
BVerfGE T 1358 (163) D 220 (242 D: 5S, 2606 392 sationsgewalt, ev 4 2004), 285 (298 fl}
f.) Vgl BVerfGE Ö3, 341 (8955) ZUT relıgıösen Vereini-

gsungsfreiheıt.D BVerfGE 55 3606 391 E 46, (86 f.)
37 BVerfGE 7 9 138 (164); Sl 292() (243) Zur Aus-DA BVerfGE 46, S (8S8 f.) einandersetzung dıe Bestimmung des „K1ge

DA BVerfGE 7 9 138 (163) 55 366 394 {f.) nen  \° der „eigenen Angelegenheiten” Neureither,
Recht und Freiheit 1Im Staatskirchenrecht, 2002,25 BVerfGE DS} 366 394 C 46, (89  — 17 ff. mıit erschöpfenden Nachweilsen.

20 BVerfGE 5 9 366 394 f 46, (89 c BVerfGE (0, 135 (164); 5 y 366 (399 ff.); 46, (94
15}A{ Vgl BVerfGE 59ı 366 (393 18))

3U Im Einzelnen VOIN Campenhausen/de Wall, Staais-28 BVerfGE Z 1358 (163) für die Salesianer Don BOSs-
COS (Deutsche Provinz); ferner BVerfiGE 5 /g 366 kirchenrecht, 2006, Z ff.
(392); 46, (80 16)) 4() Dazu RKengers, In Blümich, EStG, KStG, GewStG,

20 Unpräzıs insofern RBVerfGE 59 366 (392) Aln die- Stand 2006, StiG Rn 120 ff
SC Sinne sehören uch die Beschwerdeführer BFHE 105 247 (249 {f.) für Gestellung VON CNAWEe-
den Religionsgesellschaften, wWwI1e s1€e Art 137 Abs

stern
WRV meınt; genauer: S1€e sind Teıl der evangelischen
und der katholischen Kirche.“ 42 So etiwa In RBVerfGE 105, 2779 299 f.) Osho für Art.

30 DIie Vorschrift autete „Der Erwerb der Rechtsfä- Abs ]4 In BVerfGE 105, Z (265 ff.) Gly-
kolweıin hält das Bundesverfassungsgericht dıie

higkeit steht jedem Vereıin gemäfs den Vorschriften gegriffenen Maisnahmen für rechtmälsig, hne die
des bürgerlichen Rechts frei Er darf einem Vere1l-

nıcht aUs dem Grunde ersagt werden, da{fs Eingriffsqualität erortern.
43einen yolitischen, sozlalpolitischen der religiösen Vgl die kritischen Anmerkungen "OsShor und

Zweck verfolgt.“ „Glykolweın” VOIN Huber, DIie Informationstä-
tigkeıt der öffentlichen and e1n srundrechtlı-Abg Dr. Mausbach als Berichterstatter In der ZWE1- ches Sonderregime aus Karlsruhe?, 2003, 29()

ten eratun. des Plenums Art. 134 der betref-
fenden Entwurfsfassung: „Abs ‘Religionsgesell- (293 1 Murswiek, [)as Bundesverfassungsgericht

und dıe Dogmatik mittelbarer Grundrechtseingrif-
schaften erwerben dıe Rechtsfähigkeıt ach den Al fe,z 2003, (2 19 DIie indifferente Haltung
gemeınen Vorschriften des bürgerlichen Rechts’ des Bundesverfassungsgerichts dürfte 1mM A
spricht VOIl der privatrechtlichen Stellung der Re-
ligionsgemeinschaften. Der Satz ist hne jede Be- sammenhang mıt der restriktiven Handhabung des

Unmittelbarkeitskriteriıums bel der Beschwerdebe-
anstandung genehmıigt worden. Hierbe1l wurde fugnıs SOWI1Ee des Grundsatzes der Subsidiarıtät stTe-
uch der relıgıösen Genossenschaften, der Ka-
tholischen Orden sedacht. S1e sind ber dieser hen Die Begründetheit nichtnormativer Eingriffe

ist infolge der „Filterwirkung“ dieser beiden Zuläs-
Stelle, VOIl den eigentlichen Religionsgesell- sigkeitsmafsstäbe L1UT selten erortern.
schaften die Rede ist, ausgeschieden und dem ATı
tikel ber das Vereinsrecht überwliesen worden, BVerwGE 90, 1a (120) Osho; 8 ı9 Z (42 f.) Gly-
RDr Bd 328, 1644 D) kolweın; ( 109 (: (n 183 193 f.)

&7 BVerfGE M 138 (162); 5 9 366 (391) 45 BVerwGE JÜ, 1192 (121) Osho
33 Vergleichbar 1mM Bereich der evangelischen Kırche IIrsS SY/SESSIL

BVerfGE 5 9 292() (242) fÜür e1n Diakonisches Werk
Drs 5/3311iIm Verhältnis eıner evangelischen Landeskirche;

BVerfiGE D, 3606 3906 ff.) für eıne GmbH mıt CVall- Ahnlich Wieland, DIie Angelegenheiten der Reli-
Selischer Kirchengemeinde als Mehrheitsgesell- gionsgesellschaften, er aal 25 1986 321
schafter. Dl f.) Begründung und Begrenzung der Recht-

setzungs- und Verwaltungsbefugnisse VOIN Reli-SO In BVerfiGE (0, 138 (W63) und 46, (87) für
Krankenhäuser bürgerlich-rechtlicher Stiftungen; gionsgesellschaften.
BVerfGE D3 266 394-396) für zwel Vereıine.
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66 RBVerfGE 06, (19  = DIie Entscheidung betraf eıne49 Vgl Korioth, In Maunz/Dürıg, G 9 ear'! 2006,

Art. 3() Rn DIözese der katholischen SOWIE einen Kirchenkreis
und eıne Gesamtkirchengemeinde der evangeli-5() Zur potentiellen Allzuständigkeıt Korioth, ©.; schen Kırche, O® f

Rn
BVerfGE 06, (22 {f.)RBVerfGE 18, 285 (Bn — Auch In der Entscheidung

BVerfGE 06, (23) cheint die Bereichsschei- Schwarz, Staatsgarantıie für kommunale Verbind-
dungslehre auf, WEeNn 1M Zusammenhang mıt den lıchkeiten be]l „faktischem Konkurs VON Kommu-
Befugnissen des Konkursverwalters VO inner- nen“?, 1998, f) für Gemeinden Nierhaus/Geb-
kirchlichen Bereich die Rede ist. hardt, Zur Ausfallhaftung des Staates für zah-

lungsunfähige Kommunen, 1999, 16 Al dus derV BVerfGE 4A2 S (334) Rechtsprechung BVerfGE 89, 144 (153 für eıne
53 RBVerfGE AZ 3192 (334) In spateren Entscheidun- Rundfunkanstalt.

99gen hat das Bundesverfassungsgericht die rage Zu diesem „Unverzichtbarkeits-Argument“ VOILach dem Vorliegen eiınes allgemeinen Gesetzes Campenhausen, Zur Zulässigkeit des Konkurses
sunsten der Interessenabwägung offengelassen,
In RBVerfGE 06, 2 f.) und Y 366 (400) ferner VOIN Kırchen DZW. ihren Organısationen, In: ders.,

Münchener Gutachten, 1983, 23° (237 1)BVerfGE 5 9 292() (245) für Art Abs als mMO$S-
(0lıches allgemeines Gesetz Der Gesichtspunkt eines ökonomischen Kompen-

54 Sats für dıe Zurückstellung der Gläubigerinteres-BVerfGE 66, (22  = 59 366 (400 19)) SCI1 findet sıch etwa In Anstaltslast und Gewähr-
55 Ausführlich Korioth, In Maunz/Dürig, GG, ear trägerhaftung hei Sparkassen (vgl ern, stalts-

2003, Aı 14() Art. 137 Rn AT astı und Gewährträgerhaftung 1Im Sparkassenrecht,
1n: Gelis/Lorenz Hrsg.] aat, Kırche, Verwaltung.

Vgl BVerfGE 6 9 (20 HE 5 9 366 (499 I für Maurer ZU Geburtstag, 2001, 815
57 Bock, Das für alle eltende Gesetz und die kırchli- ff.), ähnlich die Rechtsprechung A0 Einstands-

pflicht für Rundfunkanstalten (BVerfGE 39, 144che Selbstbestimmung, 1996, 143 ff 148 It.
5 C In bezug auf Gemeinden wird eıne Aus-

58 Vgl VOIN Campenhausen/de Wall, Staatskirchen- fallhaftung diskutiert, azu Schwarz, Fn 08,
recht, 2006, J: Anschütz, DIe Verfassung it. und Nierhaus/Gebhardt, Fn 6 ’ 41 {f.
des Deutschen Reichs, 1933, Art 137 Anm.

Hammer, Rechtsfragen der Kirchensteuer, 2002,
59 PIPr. VO 10 2005, SO0 PIPr. mıt Fn 13

VO JEl 2005, 4108 f Ausschufs für Staats- ( Vgl für Bayern: Art Abs KirchStG; näher Ham-haushalt und Finanzfragen: APr. Nr. Ul VOININ Jal
INeT, O.,20095, 18

DU 73 Schnizer, Die privaten und öffentlichen kirchlichenPIPr. VO 10 2005, S0l 3078; P]IPr.
VOIN 2 J 2005, 4108 e Ausschutfs für Vereine, 1n HdbKathKR, 1999, 578 (586)

(4Staatshaushalt und Finanzfragen: APr. Nr. U1 VO Dazu Henseler, 1n CIC, Bearb 1980, Call. 573
Ial 20095, 18, 2() Rn

Drs 4/8157 75 Saıller, DIe e  un der Ordensangehörigen 1ImM
02 staatliıchen SozlalversicherungSs- und Vermögens-Art. aYy.  _ autete In der DIS 18 2005

geltenden Fassung „Über das Vermögen eıner KÖr- recht, 1996, (Y

perschaftÖ  66 BVerfGE 66, 1 (19). Die Entscheidung betraf eine  49 Vsl. Korioth, in: Maunz/Dürig, GG, Bearb. 2006,  Ar 0ORn 108  Diözese der katholischen sowie einen Kirchenkreis  und eine Gesamtkirchengemeinde der evangeli-  50 Zur potentiellen Allzuständigkeit Korioth, a. a. O.,  sScheniKurcherasa OSa  Rn. 9.  6  5  BVerfGE 66, 1 (22 ff.).  51 BVerfGE 18, 385 (387). — Auch in der Entscheidung  BVerfGE 66, 1 (23) scheint die Bereichsschei-  6i  ©  Schwarz, Staatsgarantie für kommunale Verbind-  dungslehre auf, wenn im Zusammenhang mit den  lichkeiten bei „faktischem Konkurs von Kommu-  Befugnissen des Konkursverwalters vom inner-  nen‘?, 1998, S. 22 f.; für Gemeinden Nierhaus/Geb-  kirchlichen Bereich die Rede ist.  hardt, Zur Ausfallhaftung des Staates für zah-  lungsunfähige Kommunen, 1999, S. 16 ff.; aus der  52  BVerfGE 42, 312 (334).  Rechtsprechung BVerfGE 89, 144 (153 f.) für eine  53  BVerfGE 42, 312 (334). — In späteren Entscheidun-  Rundfunkanstalt.  69  gen hat das Bundesverfassungsgericht die Frage  Zu diesem „Unverzichtbarkeits-Argument“ von  nach dem Vorliegen eines allgemeinen Gesetzes zu-  Campenhausen, Zur Zulässigkeit des Konkurses  gunsten der Interessenabwägung offengelassen, so  in BVerfGE 66, 1 (21 f.) und 53, 366 (400); ferner  von Kirchen bzw. ihren Organisationen, in: ders.,  Münchener Gutachten, 1983, S. 232 (237 f.).  BVerfGE 57, 220 (245) für Art. 9 Abs. 3 GG als mög-  70  liches allgemeines Gesetz.  Der Gesichtspunkt eines ökonomischen Kompen-  54  sats für die Zurückstellung der Gläubigerinteres-  BVerfGE 66, 1 (22); 53, 366 (400 f.).  sen findet sich etwa in Anstaltslast und Gewähr-  55 Ausführlich Korioth, in: Maunz/Dürig, GG, Bearb.  trägerhaftung bei Sparkassen (vgl. Stern, Anstalts-  2003, Art. 140 GG Art. 137 WRV Rn. 47.  last und Gewährträgerhaftung im Sparkassenrecht,  in: Geis/Lorenz [Hrsg.], Staat, Kirche, Verwaltung.  5'  6  Vgl. BVerfGE 66, 1 (20 ff.); 53, 366 (499 ff.).  FS für Maurer zum 70. Geburtstag, 2001, S. 815  57  Bock, Das für alle geltende Gesetz und die kirchli-  ff.), ähnlich die Rechtsprechung zur Einstands-  pflicht für Rundfunkanstalten (BVerfGE 89, 144  che Selbstbestimmung, 1996, S. 143 ff., 148 ff.  [153 f.]); in bezug auf Gemeinden wird eine Aus-  58  Vgl. von Campenhausen/de Wall, Staatskirchen-  fallhaftung diskutiert, dazu Schwarz, Fn. 68, S. 85  recht, 4. A. 2006, S. 111; Anschütz, Die Verfassung  ff. und Nierhaus/Gebhardt, Fn. 68, S. 41 ff.  des Deutschen Reichs, 14. A. 1933, Art. 137 Anm. 5.  7a  Hammer, Rechtsfragen der Kirchensteuer, 2002,  59  PIPr. 15/42 vom 10. 5. 2005, S. 3077; PIPr. 15/54  S. 80 mit Fn. 13.  vom 29. 11. 2005, S. 4108 f.; Ausschuß für Staats-  72  Vgl. für Bayern: Art. 8 Abs. 1 KirchStG; näher Ham-  haushalt und Finanzfragen: APr. Nr. 91 vom 23. 11.  mera SS  2005 SS  60  73  Schnizer, Die privaten und öffentlichen kirchlichen  PIEr15/42 vom 10. 5200545 3000 SOMS IL  15/54 vom 29. 11. 2005, S. 4108 f.; Ausschuß für  Vereine, in: HdbKathKR, 2. A. 1999, S. 578 (586).  74  Staatshaushalt und Finanzfragen: APr. Nr. 91 vom  Dazu Henseler, in: MK CIC, Bearb. 1986, can. 573  252005 S: 18:20.  Ra 9a  6  =  Drs. 14/8157 S. 1.  (3  Sailer, Die Stellung der Ordensangehörigen im  62  staatlichen Sozialversicherungs- und Vermögens-  Art. 25 BayAG-GVG lautete in der bis 18. 7. 2005  geltenden Fassung: „Über das Vermögen einer Kör-  recht, 1996, S. 79 m. w. N.  perschaft ... des öffentlichen Rechts findet ein In-  7  -  NäherSailer ‚ava ©. ,/ S 2 S  solvenz- oder Konkursverfahren nicht statt.“  Y  z  63  So BVerfGE 60, 135 (157 f.). Ob die Körperschaft  Drs. 14/8157 S. 3.  mit Abschluß des Insolvenzverfahrens erlischt, ist  64  umstritten, dazu Lehmann, Die Konkursfähigkeit  Vgl. den Regierungsentwurf, BTDrs. 12/2443, S. 113  (zu $ 14). Ob die bisherige Rechtslage beibehalten  juristischer Personen des öffentlichen Rechts,  wurde — so die Begründung —, erscheint zweifel-  1099 256 m WAN:  C  ©O  haft, vgl. näher Kuhl/Uhlenbruck, Konkursord-  Die in der Literatur erwogene Konstruktion eines  nung, 11. A. 1992, $& 213 Rn. 2 ff.; vertiefend Roth,  beschränkten Insolvenzverfahrens (dazu etwa En-  Konkursfähigkeit juristischer Personen des öffent-  gelsing, Zahlungsunfähigkeit von Kommunen und  lichen Rechts, BayVBl. 1981, 491 ff.  anderen juristischen Personen des öffentlichen  65 BVerfGE 102, 370 (388) m. w. N.  Rechts, 1999, S. 136) findet im geltenden Recht kei-  nen Anhalt. Sie läßt sich deshalb auch nicht auf ei-  169des öffentlichen Rechts findet eın IM- er Saıller, ©: Z 1 ff.
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Insolvenz körperschaftlich verfailster Religions- BVerfGE 102, 3(/0 (383); Y9, 100 (118); 70 138 Wl
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D 160, 1Im Anschlufs alter, Religionsverfas- 4” BVerfGE 7 9 138 (161); 59 366 (387); 42, 3197sungsrecht, 2006, 577 f ähnlich uch Classen, (SZU CReligionsfreiheit und Staatskirchenrecht In der
Grundrechtsordnung, 2003, Nal ff.) 03 BVerfGE 102, 3°7() (387)
BVerfGE 006, 22  — Y4 BVerfGE 108, 282 (297); Ö3, 34 1 (S54);: 24, 2306 (245)
BAG NZA 1995, 8 (827 , azu Thüsing, Ist 95 Anschütz, DIie Verfassung des Deutschen Reichs,
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2 Anm (S 197)BVerfGE 102, 3°7() (385) wenıger zurückhaltende
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RBVerfGE 84, 379 (378) S I17Z Z Scholz, Indafs s1e/  ne Insolvenz körperschaftlich verfaßter Religions-  91 BVerfGE 102, 370 (383); 99, 100 (118); 70, 138 (161);  gesellschaften übertragen (so aber Engelsing, a. a.  50 22024053 S66 (BSTAL):  O., S. 160, im Anschluß Walter, Religionsverfas-  9 BVerfGE 70, 138 (161); 53, 366 (387); 42, 312  sungsrecht, 2006, S. 577 f., ähnlich auch Classen,  (321 f.).  Religionsfreiheit und Staatskirchenrecht in der  Grundrechtsordnung, 2003, S. 171 ff.).  93 BVerfGE 102, 370 (387).  %  S  BVerfGE 66, 1 (22).  9 BVerfGE 108, 282 (297); 83, 341 (354); 24, 236 (245).  8  S©  BAG NZA 1995, 823 (827 ff.), dazu Thüsing, Ist  95 Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, 14.  Scientology eine Religionsgemeinschaft?, ZevKR  A. 1933, Art. 137 Anm. 2; ders., Die Verfassungs-Ur-  45 (2000), S. 592 ff.  kunde für den Preußischen Staat, Bd. 1, 1912, Art.  8  -  12 A O  BVerfGE 102, 370 (385); weniger zurückhaltende  Formulierung in BVerfGE 66, 1 (24): „Ihr Status als  9  S  BVerfGE 83, 341 (354 f.).  Körperschaft des öffentlichen Rechts setzt voraus,  9  <  BVerfGE 84, 372 (378); 13, 174 (175); Scholz, in:  daß sie ... in der Lage sind, ihren finanziellen Ver-  pflichtungen auf Dauer nachzukommen.“  Maunz/Dürig, GG, Bearb. 1999, Art. 9 Rn. 81; Sachs,  82  in: Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik  Den Unterschied zwischen Entstehensbedingung  Deutschland, Bd. 4.1, 2006, S. 1306 m. w. N. in Fn.  und Bestehensvoraussetzung sowie die Unzulässig-  706; Kloepfer, Grundrechte als Entstehenssiche-  keit des Schlusses von jener auf diese übersieht die  rung und Bestandsschutz, 1970, S. 78 ff., 83.  Rechtsansicht der Bayer. Staatsregierung, vgl. Aus-  9  ©%  schuß für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-  BVerfGE 83, 341 (355).  fragen APr. Nr. 36 vom 13. 10. 2005, S. 10 oben.  99  Etwa bei der aktiven Parteifähigkeit: Nahm die äl-  83  So Hinschius, Das Preußische Kirchenrecht im Ge-  tere Rechtsprechung (BGHZ 109, 15 [16 ff.]) an,  nichtrechtsfähige Vereine seien — soweit keine Ge-  biete des Allgemeinen Landrechts, 1884, $ 11 1111  werkschaften (BGHZ 42, 210 [212 ff.]) — nicht ak-  Anm. 25 unter Heranziehung der Gesetzesmateri-  alien; Meurer, Begriff und Eigenthümer der heili-  tiv prozeßfähig, treten neuere Entscheidungen im  gen Sachen, Bd. 2, 1885, S. 298 ff.  Hinblick auf die höchstrichterliche Judikatur zur  Parteifähigkeit der BGB-Außengesellschaft (BGHZ  8  S  Die Vorschriften lauten: Art. 12: „Die Freiheit des  146, 341 ff.) für eine Gleichstellung der nicht ein-  religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Reli-  getragenen Vereine ein (KG MDR 2003, 1197, AG  gionsgesellschaften (Artikel 30 und 31) und der ge-  Witzenhausen NJW-RR 2003, 614 [615]).  meinsamen häuslichen und öffentlichen Reli-  gionsausübung wird gewährleistet. ...“ Art. 13: „Die  10  S  BGHZ 43, 316 (320); RGZ 127, 309 (311); OLG Cel-  le NIW 2004, 1743 (Ortsverein einer politischen Par-  Religionsgesellschaften, so wie die geistlichen Ge-  sellschaften, welche keine Korporationsrechte ha-  tei); OLG Zweibrücken NJW-RR 1986, 181 (Be-  ben, können diese Rechte nur durch besondere Ge-  zirksverband einer politischen Partei); anders für  den Gebietsverband der höchsten Stufe einer poli-  setze erlangen.“  tischen Partei OLG Zweibrücken NJW-RR 2000, 749.  85 Anschütz, Die Verfassungs-Urkunde für den Preu-  Bischen Staat, Bd. 1, 1912, Art. 12 Anm. 5 (S. 200 f.).  101 BVerfGE 102, 370 (387).  56 /Anschütz a a0. S 202  102 BVerfGE 42, 312 (322).  87 Anschütz, a. a. O., S. 202.  103 Näher Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/  Klein/ders., BVerfGG, Bearb. 2006, $ 90 Rn. 64.  88 RTPr. Bd. 328, S. 1644 D, Wortlaut in Fn. 31.  104 BVerfGE 70, 138 (161 f.); 57, 220 (241); 53, 366  89 Partialität als Unterscheidungsmerkmal: Korioth,  Ca SI A2: ST2IG22 . 26):  in: Maunz/Dürig, GG, Bearb. 2003, Art. 140 GG  Art. 137 WRV Rn. 16; Poscher, Totalität — Homo-  105 vVgl. Morlok, in: Dreier, GG, Bd. 1, 2. A. 2004, Art.  4 Rn. 97.  genität — Zentralität — Konsistenz, in: Der Staat 39  (2000), S. 49 (58 ff.).  106 BVerfGE 108, 282 (299); vgl. auch BVerfGE 107, 337  90 Listl, Die Ordensgemeinschaften und ihre Angehö-  (347); 24, 236 (246 ff.); Morlok, in: Dreier, GG, Bd.  rigen in der staatlichen Rechtsordnung, in:  1,2. A. 2004, Art. 4 Rn. 79 f.  HdbStKirchR, Bd. 1, 2. A. 1994, S. 841 (850); Voll,  107 Korioth, in: Maunz/Dürig, GG, Bearb. 2006, Art. 30  HdBayStKiR, 1985, S. 396; Siepen, Vermögensrecht  Ra S:  der klösterlichen Verbände, 1963, S. 304 f.  170In der Lage sind, ihren finanziellen Ver-
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